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6. Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen
(nicht abgedruckt, da inzwischen sachlich überholt).

Es wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium verordnet auf Grund von

1. § 4 Abs. 3 und § 18 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung vom 08. August 1979 (Gbl. S. 398), geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 1979 (Gbl. S. 529),

2. § 35 Abs. 3 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 01. August 1983 (Gbl. S. 397).

1. Abschnitt
Ziel der Ausbildung

§ 1
Der Studienreferendar soll in die Tätigkeit des Erziehens und Unterrichtens eingeführt und so vorbereitet werden, dass er seinen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Lehrer am Gymnasium verantwortlich und erfolgreich wahrnehmen kann. 

Verwaltungsvorschrift zu § 1:

Die entscheidende Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit für den Erfolg einer Berufstätigkeit am Gymnasium muss in der Ausbildung immer wieder gezeigt werden. Neben der Arbeit am Seminar ist dies insbesondere bei der Beratung und Beurteilung des Studienreferendars zu verwirklichen. 

2. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften über den Vorbereitungsdienst

§ 2 
Voraussetzungen für die Zulassung
(1) 
Zum Vorbereitungsdienst wird zugelassen, wer

1. die persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllt oder, ohne Deutscher zu sein, Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft ist,

2. ein Zeugnis besitzt, das zum Studium an einer Universität, einer Technischen Hochschule oder einer anderen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in Studiengängen, die mit einer der Prüfungen nach Nr. 3 Buchst. a und b abschließen, berechtigt,

3. a) in Baden-Württemberg die Wissenschaftliche oder die Künstlerische Prüfung für das Lehramt an Gymnasien in einer für Baden-Württemberg zugelassenen Fächerverbindung bestanden hat,
b) außerhalb Baden-Württembergs mit einer in Baden-Württemberg für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst zugelassenen Fächerverbindung eine Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien, an der Oberstufe, für das Amt des Studienrats, das Lehramt für die Sekundarstufe II oder eine gleichartige und gleichwertige Prüfung bestanden hat, 

4. nach amtsärztlichem Gesundheitszeugnis die gesundheitliche Eignung für die 
Übernahme in den Vorbereitungsdienst und die angestrebte Laufbahn besitzt oder als Schwerbehinderter über ein Mindestmaß an körperlicher Rüstigkeit verfügt, 

5. als Bewerber mit dem Fach Sport ein Vereinspraktikum im Umfang von etwa 24 Übungsdoppelstunden in drei bis sechs Monaten absolviert hat. 

(2)

Zum Vorbereitungsdienst können Ausländer, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sind, zugelassen werden, wenn sie im Übrigen die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

(3)

Das Kultusministerium kann bei Bedarf andere Studienabschlüsse nach § 20 Abs.2 Satz 1 Nr.4 LBG als die in Absatz 1 Nr.3 Buchst. a und b genannten Prüfungen als Zulassungsvoraussetzung für den Vorbereitungsdienst anerkennen, sofern mindestens zwei in der Stundentafel des Gymnasiums vertretene Unterrichtsfächer in hinreichendem Umfang studiert worden sind.

(4)

Wurde eine in Absatz 1 Nr. 3 genannte Prüfung oder wurden in einzelnen Fächern, in denen ein Bewerber zum Vorbereitungsdienst zugelassen werden soll, Prüfungen mehr als vier Jahre vor dem Zulassungstermin abgelegt, so kann die Zulassung von einem Kolloquium abhängig gemacht werden, in dem der Bewerber nachzuweisen hat, daß er die für eine erfolgreiche Ableistung des Vorbereitungsdienstes erforderlichen Kenntnisse noch besitzt. 

Verwaltungsvorschrift zu §§ 2 bis 13:

Soweit nach diesen Vorschriften Entscheidungen zu treffen sind, ist das Ministerium für Kultus und Sport zuständig, sofern nicht andere Zuständigkeiten festgelegt sind. 
zu § 2 Abs. 3:

In den Fächern Bildende Kunst, Musik und Sport kann das Kolloquium durch eine fachpraktische Überprüfung ergänzt werden. 

Soweit eine in der Zeit zwischen Studienabschluß und Bewerbung für den Vorbereitungsdienst ausgeübte Tätigkeit oder Aus- oder Weiterbildung erkennen läßt, daß der Bewerber die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten noch besitzt, kann auf Kolloquium und ggf. Überprüfung verzichtet werden. 

Bei Bewerbern, die vor mehr als vier Jahren ihre Prüfung abgelegt haben und bei denen die Voraussetzungen nach Satz 2 für einen Verzicht auf das Kolloquium nicht vorliegen, stellt das Oberschulamt die Notwendigkeit eines Kolloquiums fest. Andernfalls legen die Oberschulämter die Anträge dieser Bewerber dem Ministerium für Kultus und Sport zur Entscheidung darüber vor, ob auf ein Kolloquium und ggf. eine fachpraktische Überprüfung ganz oder teilweise verzichtet werden kann. 

Dem Antrag sind ein Lebenslauf, die Tätigkeits- und die Bildungsnachweise anzuschließen. Die Organisation und Durchführung der Kolloquien und ggf. Überprüfungen erfolgt durch die vom Prüfungsamt bestimmte Außenstelle.

Das Kolloquium wird fachweise von einer Kommission abgenommen, die aus einem Vertreter der Kultusverwaltung als Vorsitzendem und einem Fachleiter besteht. Es dauert je Fach ca. 30 bis 60 Minuten. Die Dauer der fachpraktischen Überprüfung wird durch die Außenstelle des Prüfungsamtes festgelegt.

Die Leistungen des Bewerbers werden im unmittelbaren Anschluss an das Kolloquium und ggf. die Überprüfung beurteilt und mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Einigt sich die Kommission nicht, gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorsitzende der Kommission teilt der Außenstelle des Prüfungsamtes das Ergebnis mit. Er gibt dem Bewerber auf dessen Wunsch das Ergebnis in unmittelbarem Anschluß an das Kolloquium bekannt. Die Außenstelle teilt dem Oberschulamt und dem Bewerber das Ergebnis des Kolloquiums schriftlich mit. 

§ 3
Zulassungsantrag
(1)
Der Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst ist jeweils spätestens 

am 1. April bei dem Oberschulamt einzureichen, in dessen Bezirk das Staatliche Seminar für Schulpädagogik (Seminar) liegt, dem der Bewerber vorzugsweise zugewiesen zu werden wünscht. Das Kultusministerium kann einen anderen Termin bestimmen. 

(2)
Für den Zulassungsantrag ist der bei den Oberschulämtern erhältliche amtli-

che Vordruck zu verwenden. Dem Antrag sind beizufügen:

1. Ein Lebenslauf in tabellarischer Form mit Angaben über den bisherigen Bildungsweg und ausgeübte Berufstätigkeiten,

2. ein Personalbogen mit einem Lichtbild aus neuester Zeit,

3. das Zeugnis über eine Prüfung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2,

4. das Zeugnis über eine Prüfung nach § 2 Abs. 1 Nr. 3,

5. eine Erklärung des Bewerbers, ob er bereits in einem anderen Bundesland oder bei anderen Zulassungsbehörden einen Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst gestellt oder einen Vorbereitungsdienst ganz oder teilweise abgeleistet hat, 

6. gegebenenfalls eine Bescheinigung über abgeleisteten Wehr- oder Ersatzdienst nach Artikel 12 a des Grundgesetzes,

7. die Geburtsurkunde, gegebenenfalls die Heiratsurkunde und die Geburtsurkunden der Kinder,

8. eine Erklärung des Bewerbers, ob gegen ihn wegen des Verdachts einer Straftat ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs​verfahren anhängig ist, 

9. ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis aus neuester Zeit,

10. gegebenenfalls der Nachweis über das Vereinspraktikum gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5.

Zeugnisse sind in amtlich beglaubigter Fotokopie oder Abschrift vorzulegen. Die 

Vorlage der Zeugnisurschriften kann verlangt werden.

(3)
Das Oberschulamt kann für die Vorlage von Unterlagen nach Absatz 2 einen


späterenTermin bestimmen.

(4)
Bei der Entscheidung über den Zulassungsantrag muss ein Führungszeugnis

zur Vorlage bei einer Behörde (§ 28 Abs. 5 des Bundeszentral​registergesetzes) vorliegen, das nicht älter als drei Monate sein soll. Das Führungszeugnis ist vom Bewerber bei der Meldebehörde zur Vorlage bei dem nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Oberschulamt zu beantragen.

Verwaltungsvorschrift zu § 3 Abs. 2 Nr. 9:

Das amtsärztliche Zeugnis soll sich dazu äußern, ob der Bewerber gesundheitlich den Anforderungen des Vorbereitungsdienstes gewachsen ist und ob ein Einsatz in der Schule verantwortet werden kann. Ist ein Bewerber schwerbehindert, muß auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens festgestellt werden, ob und gegebenenfalls welche Erleichterungen der Bewerber erhält. Dies geschieht für den Bereich der Ausbildung durch das Oberschulamt im Benehmen mit dem Seminar, für den Bereich der Prüfung durch die Außenstelle des Prüfungsamtes. 

§ 4
Zulassung zum Vorbereitungsdienst
(1)
Das Kultusministerium bestimmt das Seminar, dem der Bewerber im Falle


seiner Zulassung zuzuweisen ist; es kann seine Zuständigkeit auf nachge-

ordnete Stellen übertragen.

(2)
Über den Antrag auf Zulassung entscheidet das Oberschulamt, in dessen Be-

zirk das nach Absatz 1 bestimmte Seminar liegt (Oberschulamt). Es weist den Bewerber dem nach Absatz 1 bestimmten Seminar zu. Die Zulassung wird für die Fächer ausgesprochen, die Prüfungsfächer der Wissenschaftlichen oder der Künstlerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien oder entsprechende Prüfungsfächer der Prüfung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b (Ausbildungsfächer) waren; in ihnen wird der Bewerber im Vorbereitungsdienst ausgebildet. Falls die Ausbildung im Vorbereitungsdienst in den Fächern Erziehungswissenschaft, Italienisch, Philosophie, Russisch und Spanisch aus kapazitären Gründen nicht möglich ist, beschränkt sie sich auf die beiden übrigen Fächer. 

(3)
Die Zulassung ist zu versagen, wenn die in § 2 Abs. 1 genannten Voraus-


setzungen oder die in § 3 geforderten Unterlagen nicht vorliegen. Sie soll ver

sagt werden, wenn der Bewerber nach einer früheren Entlassung aus dem 

Vorbereitungsdienst die Wiedereinstellung beantragt, es sei denn, daß die 

Unterbrechung aus wichtigem Grund erfolgt ist.

(4)
Eine Zulassung wird unwirksam, wenn der Bewerber den Vorbereitungsdienst

nicht zu dem ihm bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer ihm eingeräumten Nachfrist antritt. 

(5)
Das Oberschulamt weist den Bewerber im Benehmen mit dem Direktor des 

Seminars einer Schule zu, an der er schulpraktisch auszubilden ist. In Einzelfällen kann das Kultusministerium die Schule bestimmen, an der ein Bewerber schulpraktisch auszubilden ist. 

(6)
Durch die Zulassung zum Vorbereitungsdienst erwirbt der Bewerber keinen 


Anspruch auf spätere Verwendung im öffentlichen Schuldienst. 

Verwaltungsvorschrift zu § 4 Abs. 4:

Der Bewerber hat den Vorbereitungsdienst grundsätzlich zu Beginn des jeweiligen Kurses anzutreten. Ist der Bewerber unverschuldet gehindert, den Vorbereitungsdienst rechtzeitig zu beginnen (z.B. wegen Erkrankung), kann ihm vom Oberschulamt eine Nachfrist von höchstens sechs Wochen eingeräumt werden. Kann der Bewerber den Vorbereitungsdienst nicht innerhalb der ihm eingeräumten Nachfrist aufnehmen, so kann er zu diesem Kurs nicht mehr zugelassen werden.
zu § 4 Abs. 5:

Bei der Zuweisung ist zu beachten, dass für die Ausbildung in den einzelnen Fächern zur Betreuung geeignete Lehrer zur Verfügung stehen müssen.

§ 5
Ausbildungsstätten
(1)
Ausbildungsstätten sind öffentliche Gymnasien und Seminare. An die Stelle

eines öffentlichen Gymnasiums kann mit Genehmigung des Kultusministe​riums ein staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft treten. 

(2)
An einer Ausbildungsstätte dürfen nur so viele Studienreferendare ausge-bildet werden, wie es sich mit dem Ziel einer gründlichen Ausbildung für Studienreferendar und Schüler vereinbaren lässt. 

§ 6
Leiter der Ausbildung
Der Direktor des Seminars ist verantwortlich für die gesamte Ausbildung.

§ 7
Ausbildungsverhältnis
(1)
Der zum Vorbereitungsdienst zugelassene Bewerber (Studienreferendar) wird,

sofern er Deutscher ist, vom Oberschulamt unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zum Studienreferendar ernannt, im Übrigen in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis übernommen.

(2)
Der Vorbereitungsdienst und das Beamtenverhältnis enden mit Ablauf des Ta-

ges, an dem dem Studienreferendar eröffnet wird, dass er die Zweite Staats-prüfung bestanden oder nach Wiederholung nicht bestanden hat. 

(3)
Der Studienreferendar soll entlassen werden, wenn

1. er nicht nach spätestens drei Unterrichtshalbjahren selbständig im Unterricht eingesetzt werden kann (§ 10 Abs. 2);

2. der Vorbereitungsdienst infolge Erkrankung um mehr als zwei Unter​richtshalbjahre verlängert werden müsste; im Falle einer Schwangerschaft ist entsprechend zu verfahren, sofern die mutterschutzrechtlichen Bestim​mun​gen dem nicht entgegenstehen; der Anspruch auf Abschluss der Ausbildung geht durch diese Entlassung nicht verloren;

3. ein anderer wichtiger Grund vorliegt.

Verwaltungsvorschrift zu § 7 Abs. 3 Nr. 2:

Wird über die mutterschutzrechtlichen Bestimmungen hinaus eine Unterbrechung der Ausbildung erforderlich, kann diese nur für die Dauer von höchstens zwei Unterrichtshalbjahren in Kauf genommen werden.

zu § 7 Abs. 3 Nr. 3:

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die in § 22 Abs. 2 letzter Satz genannte Frist überschritten ist oder wenn sich der Studienreferendar in solchem Maß als ungeeignet für das Amt des Lehrers und Erziehers erweist, daß er nicht länger ausgebildet oder im Unterricht verwendet werden kann. 
§ 8
Vorgesetzte, Dienstvorgesetzte
(1)
Der Direktor des Seminars ist Vorgesetzter des Studienreferendars. Die Fach-berater, Fachleiter und Lehrbeauftragten am Seminar (Fachleiter), der Schulleiter des Gymnasiums, dem der Studienreferendar zugewiesen ist, und die ihn betreuenden Lehrer sind in ihrem jeweiligen Teilbereich der Ausbildung weisungsberechtigt; in Zweifelsfällen entscheidet der Direktor des Seminars.

(2)
Dienstvorgesetzter des Studienreferendars ist der Präsident des Oberschul-

amtes.

Verwaltungsvorschrift zu § 8 Abs. 2:

Die Personalakte des Studienreferendars ist beim Oberschulamt, die Prüfungsakte bei der Außenstelle des Prüfungsamts zu führen. Soweit Vorgänge am Seminar oder an den Ausbildungsschulen anfallen, die nicht zu den Personalakten gehören, werden sie in einer Ausbildungsakte bei diesen Stellen zusammengefasst. 
§ 9
Pflichten des Studienreferendars

Der Studienreferendar ist verpflichtet, an den ihn betreffenden Veranstaltungen des Seminars (§ 12 Abs. 1) und des Gymnasiums, dem er zugewiesen ist (§ 13 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 und 3), teilzunehmen und die im Rahmen der Ausbildung vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen. 

Verwaltungsvorschrift zu § 9:
Die Ausbildung ist nach Möglichkeit so zu organisieren, daß sich Veranstaltungen am Seminar und an der Schule nicht überschneiden. Sind in Einzelfällen Überschneidungen nicht zu vermeiden, entscheidet der Direktor des Seminars im Benehmen mit dem Schulleiter, welche der Veranstaltungen Vorrang hat. 
3. Abschnitt
Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes
§ 10
Dauer des Vorbereitungsdienstes
(1)
Der Vorbereitungsdienst beginnt einmal jährlich nach Ablauf der Sommer-ferien und dauert vier Unterrichtshalbjahre. 

(2)
Kann dem Studienreferendar nach Feststellung des Seminars oder der Schule (§ 12 Abs. 4 und § 13 Abs. 2) im zweiten Ausbildungsabschnitt kein selbständiger Unterricht übertragen werden, verlängert sich der erste Ausbildungsabschnitt um ein Unterrichtshalbjahr.

(3)
Zeiten eines anderen Vorbereitungsdienstes, die für die Ausbildung in diesem Vorbereitungsdienst förderlich sind, können auf die Dauer dieses Vorbereitungsdienstes angerechnet werden, sofern und soweit dies nach dessen Organisation und Struktur möglich ist. 

(4)
Bei Unterbrechung der Ausbildung durch Krankheit ist der Vorbereitungsdienst auf Antrag durch das Oberschulamt um die erforderliche Zeit zu verlängern, wenn die versäumte Zeit insgesamt sechs Wochen übersteigt. Notwendige Verlängerungszeiten dürfen zusammen zwei Unterrichtshalbjahre nicht überschreiten. Im Falle einer Unterbrechung durch Schwangerschaft ist der Vorbereitungsdienst auf Antrag durch das Oberschulamt um die erforderliche Zeit zu verlängern.

(5)
Der Vorbereitungsdienst verlängert sich um die erforderliche Zeit, höchstens jedoch um zwei Unterrichtshalbjahre, wenn der Studienreferendar die Zweite Staatsprüfung nicht bestanden hat oder wenn die Zweite Staatsprüfung als nicht bestanden gilt. 

Verwaltungsvorschrift zu § 10 Abs. 1:

Der Vorbereitungsdienst ist ein zielgerichtetes Ausbildungsverhältnis. Über § 12 der Urlaubsverordnung hinausgehende Beurlaubungen sind daher mit Ausnahme der Regelung zu Absatz 4 während dieser Zeit nicht möglich.

Im Falle einer Schwangerschaft gelten die mutterschutzrechtlichen Bestimmungen.

zu § 10 Abs. 2:

Im Falle der Verlängerung des ersten Ausbildungsabschnitts wird der Studienreferendar in der Regel einer anderen Schule zugewiesen. Er hat am Seminar die fortlaufenden Veranstaltungen zu besuchen.

zu § 10 Abs. 4:

Die Ausbildung ist im Benehmen mit dem Seminar und der Außenstelle des Prüfungsamts um den Zeitraum zu verlängern, der unter Berücksichtigung der Ausfallzeiten und im Blick auf eine sinnvolle Wiedereingliederung des Studienreferendars für den ordnungsgemäßen Abschluss der Ausbildung notwendig ist. Ist eine Eingliederung in einen der laufenden Kurse nach dem Zeitpunkt der Rückkehr nur mit Schwierigkeiten möglich, muss für den Studienreferendar ein individueller Ausbildungsplan bis zur Zeit der Wiedereingliederung in einen der laufenden Kurse erstellt werden. Ist eine solche Wiedereingliederung in angemessener Zeit nicht möglich, ist der weitere Verlauf der Ausbildung individuell festzulegen. Auch im Falle einer Schwangerschaft beträgt der Verlängerungszeitraum höchstens zwei Unterrichtshalbjahre; die auf Grund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen entstandenen Ausfallzeiten zählen jedoch bei der Berechnung der Dauer der Verlängerung nicht mit. Grund einer Verlängerung in diesem Sinne kann zum Beispiel sein, das Kind nach einer Frühgeburt oder einer Erkrankung über die mutterschutzrechtlichen Verlängerungszeiten hinaus betreuen zu müssen. Die Verlängerung um den genannten Zeitraum kann für jede Schwangerschaft erfolgen. 

Auf Antrag kann der Studienreferendar auch bis zu dem Zeitpunkt ohne Bezüge beurlaubt werden, ab dem er wieder in den Ausbildungsablauf eingegliedert werden kann. 

zu § 10 Abs. 5:

Der Studienreferendar wird in der Regel einer anderen Ausbildungsschule zugewiesen. Das Oberschulamt stellt im Einzelfall den Zeitraum der Verlängerung fest. Die Dauer der Verlängerung hängt von dem Umfang der Ausbildung und Hilfe ab, die der Studienreferendar nach dem Ergebnis des ersten Prüfungsdurchgangs bei Anlegung eines durchschnittlichen Maßstabs noch benötigt, um sich der Wiederholungsprüfung mit Aussicht auf Erfolg unterziehen zu können. 

In Zweifelsfällen entscheidet das Ministerium für Kultus und Sport.

§ 11
Gliederung des Vorbereitungsdienstes
(1)
Der Vorbereitungsdienst ist in zwei Ausbildungsabschnitte gegliedert, die je-

weils zwei Unterrichtshalbjahre dauern.

(2)
Der erste Ausbildungsabschnitt dient der Einführung des Studienreferendars in die Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit. Er umfasst die Ausbildung am Seminar und an der Schule, der der Studienreferendar zugewiesen ist.

(3)
Der zweite Ausbildungsabschnitt dient der weiteren Entwicklung der Fähigkei-ten und Fertigkeiten in der Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit an der Schule. Am Seminar werden im dritten Unterrichtshalbjahr Ausbildungs​veran​staltungen durchgeführt, die in engem Bezug zur Ausbildung an der Schule stehen. Im vierten Unterrichtshalbjahr legt der Studienreferendar die Prüfung ab. Die Prüfung in Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenem Jugend- und Elternrecht kann im dritten Unterrichtshalbjahr stattfinden. Aus zwingenden organisatorischen Gründen können auch einzelne Prüfungs​lehrproben bereits gegen Ende des dritten Unterrichtshalbjahres durchgeführt werden.

(4)
Im zweiten Ausbildungsabschnitt wird der Studienreferendar vom Oberschul-amt im Benehmen mit dem Direktor des Seminars in der Regel einem anderen Gymnasium zugewiesen.

§ 12
Ausbildung am Seminar
(1)
Die Ausbildung am Seminar obliegt dem Direktor des Seminars und den Fachleitern. Sie umfasst Veranstaltungen

1. in Pädagogik / Pädagogischer Psychologie,

2. in Didaktik und Methodik der Ausbildungsfächer und des fächerverbin​denden Unterrichts,

3. in Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenem Jugend- und Elternrecht,

4. sonstiger Art, die dem Ausbildungsziel dienen.

(2)
Der Studienreferendar wird in seiner Ausbildung von den für ihn zuständigenFachleitern betreut. Sie besuchen ihn im Unterricht, besprechen mit ihm die besuchten Unterrichtsstunden und geben ihm Gelegenheit, in ihrem Unterricht zu hospitieren. 

(3)
Die Fachleiter besuchen den Studienreferendar während der ersten drei Un-terrichtshalbjahre vier- bis fünfmal je Fach im Unterricht. Vier Wochen vor Beginn der Prüfungslehrproben sollen keine Besuche mehr durchgeführt werden.

(4)
Gegen Ende des ersten Ausbildungsabschnitts hat der Direktor des Seminars festzustellen, ob dem Studienreferendar nach seinen Leistungen am Seminar und bei den Unterrichtsbesuchen selbständiger Unterricht übertragen werden kann. Ist dies auf Grund dieser Feststellung oder auf Grund der Feststellung der Schule nicht der Fall, teilt dies das Seminar dem Oberschulamt mit. 

Verwaltungsvorschrift zu § 12 Abs. 1:

Die Veranstaltungen des Seminars werden als laufende, wöchentliche Veranstaltungen und als Kompaktseminare angeboten.

Der Umfang der Veranstaltungen beträgt in der Regel

120 Stunden je Fachdidaktik

150 Stunden in Pädagogik / Psychologie und

  40 Stunden in Schul- und Beamtenrecht.

In Experimentalfächern werden zusätzliche Praktika durchgeführt.

Die wöchentlichen Veranstaltungen sind im ersten Ausbildungsabschnitt an bis zu zwei Vormittagen, im zweiten Ausbildungsabschnitt höchstens an einem Vormittag und im Übrigen nachmittags abzuhalten. Das Nähere ist mit den Schulleitern der Ausbildungsschulen abzustimmen. In der Regel sollen für den Studienreferendar im ersten Ausbildungsabschnitt nicht mehr als zwei Nachmittage pro Woche, im zweiten Ausbildungsabschnitt nicht mehr als durchschnittlich ein Nachmittag pro Woche am Seminar angesetzt werden.

Veranstaltungen in Form von Kompaktseminaren sind jeweils für den gesamten Kurs, nicht nur für einzelne Fächer durchzuführen. Je ein Kompaktseminar ist zu Beginn und am Ende des ersten Ausbildungsabschnitts abzuhalten. Ein Kompaktseminar dauert mindestens eine Woche.

Die Kompaktseminare geben den Seminaren Gelegenheit, Themen vertieft zu behandeln sowie pädagogische und fachdidaktische Veranstaltungen eng miteinander zu verknüpfen. Ein Kompaktseminar umfasst in der Regel 18 bis 24 Stunden pro Woche.

Das erste Kompaktseminar beinhaltet pädagogische, fachdidaktische sowie schul- und beamtenrechtliche Veranstaltungen zur Vorbereitung der Studienreferendare auf Hospitation und eigene Unterrichtstätigkeit.

Das zweite Kompaktseminar soll die Studienreferendare gezielt auf den selbständigen Unterricht im zweiten Ausbildungsabschnitt vorbereiten.

Die Seminare können im Laufe des ersten Ausbildungsabschnitts ein weiteres bis zu einerWoche dauerndes Kompaktseminar anbieten, das jedoch nur in unmittelbarem zeitlichen Anschluss an einen Ferienabschnitt durchgeführt werden darf. Die Ausbildungsschulen sind sofort nach Festlegung des weiteren Kompaktseminars davon zu verständigen. 

Ein Teil der Veranstaltungen in Pädagogik und Fachdidaktik ist gemeinsam durchzuführen.

Ganz- oder mehrtägige Unternehmungen einzelner Fächer (oder Fächergruppen) können durchgeführt werden. Sie sind in der Regel in der unterrichtsfreien Zeit oder während des dritten Kompaktseminars durchzuführen.

zu § 12 Abs. 3:

Die Fachleiter besuchen den Studienreferendar in jedem Fach mindestens einmal auf jeder Schulstufe.

zu § 12 Abs. 4:

Der Direktor entscheidet spätestens einen Monat vor Ende des ersten Ausbildungsabschnitts, ob dem Studienreferendar selbständiger Unterricht übertragen werden kann und teilt dies unverzüglich dem Oberschulamt, dem Prüfungsamt und der Ausbildungsschule mit.

§ 13
Ausbildung an der Schule
(1)
Die Ausbildung an der Schule wird vom Schulleiter im Einvernehmen mit dem Direktor des Seminars geregelt und überwacht. Der Schulleiter beauftragt im Benehmen mit dem Direktor des Seminars für jedes Ausbildungsfach einen Fachleiter zur Koordination schulfachlicher Aufgaben (Studiendirektor) - ausnahmsweise einen anderen geeigneten Fachlehrer - mit der fachlichen Beratung und Betreuung des Studienreferendars. Dieser Beauftragte teilt den Studienreferendar in Abstimmung mit dem Schulleiter geeigneten Fachlehrern zu und veranlasst, dass der Studienreferendar auf allen Stufen des Gymnasiums nach den Absätzen 2 und 3 ausgebildet wird. Im ersten Ausbildungsabschnitt ist der Studienreferendar vom Schulleiter in Schulkunde auszubilden. DerSchulleiter kann diese Aufgabe seinem ständigen Vertreter übertragen. 

(2)
Während des ersten Ausbildungsabschnitts hat der Studienreferendar wö-chentlich acht bis zehn Unterrichtsstunden zu besuchen und dabei zunehmend unter Anleitung zu unterrichten (begleiteter Ausbildungsunterricht) sowie an sonstigen Veranstaltungen der Schule teilzunehmen. Der Leiter der Schule stellt gegen Ende des ersten Ausbildungsabschnitts fest, ob dem Studienreferendar selbständiger Unterricht übertragen werden kann. Ist dies nicht der Fall, teilt er dies dem Direktor des Seminars mit. Kann dem Studienreferendar selbständiger Unterricht übertragen werden, erstellt der Schulleiter eine schriftliche Beurteilung. Zu beurteilen sind die Leistungen unter Berücksichtigung der schulkundlichen Kenntnisse und das Verhalten des Studienreferendars während der Ausbildung.

(3)
Während des zweiten Ausbildungsabschnitts soll der Studienreferendar neun bis elf Wochenstunden unter Anleitung und selbständig unterrichten, wobei der selbständige Unterricht mindestens acht Wochenstunden beträgt. Der selbständige Unterricht erfolgt überwiegend in Form eines kontinuierlichen Lehrauftrages. 

(4)
Der Leiter der Schule erstellt etwa zwei Monate vor Ende des Vorbereitungs-dienstes eine schriftliche Beurteilung über die Leistungen des Studienreferendars unter Berücksichtigung der schulkundlichen Kenntnisse sowie des Verhaltens des Studienreferendars während der Ausbildung im zweiten Abschnitt. Die Beurteilung steht bis zum Ende der Ausbildung unter dem Vorbehalt der Änderung. Sie ist zu ändern, wenn die weiteren Leistungen des Studienreferendars oder sein Verhalten eine abweichende Beurteilung erfordern. Die Beurteilung schließt mit einer Note nach § 20. Die Note „ausreichend“ oder eine bessere Note ist ausgeschlossen, wenn die Lehrfähigkeit in einem Ausbildungsfach oder auf einer Schulstufe als nicht ausreichend beurteilt wird.

(5)
Besitzt der Schulleiter einer Schule besonderer Art nicht die Befähigung für das Lehramt an Gymnasien, so tritt an seine Stelle der Leiter der Abteilung Gymnasien. 

Verwaltungsvorschrift zu § 13 Abs. 1:

Die Studiendirektoren und die ausbildenden Fachlehrer, denen der Studienreferendar zugeteilt ist, oder die den Studienreferendar während des selbständigen Unterrichts betreuen, tragen während dieser Zeit die fachliche Verantwortung für den Studienreferendar. Sie lassen ihn während des begleiteten Ausbildungsunterrichts in der jeweiligen Klasse (bzw. im jeweiligen Kurs) hospitieren und unter ihrer Aufsicht unterrichten; sie leiten ihn im jeweils notwendigen Maße an, beraten ihn und besprechen die Unterrichtsstunden ausführlich mit ihm. Ausnahmsweise kann der Studienreferendar auch für einzelne Stunden ohne Aufsicht eingesetzt werden. Nach Möglichkeit soll der Studienreferendar mindestens einmal den für seine Fächer zuständigen Studiendirektoren zugeteilt werden. 

Für den zweiten Ausbildungsabschnitt beauftragt der Schulleiter die betreffenden Studiendirektoren - in besonderen Fällen andere geeignete Fachlehrer - mit der Beratung des Studienreferendars. Diese betreuen den Studienreferendar in allen Unterrichts​angelegenheiten, besuchen ihn im entsprechenden Fach in seinem selbständig erteilten Unterricht im erforderlichen Umfang, sorgen dafür, dass der Studienreferendar gemäß dem Erziehungs- und Bildungsauftrag und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften unterrichtet, überzeugen sich u.a. von der Angemessenheit der Klassenarbeiten und der Leistungsbewertungen. Der Schulleiter kann dies in seinen Fächern auch selbst besorgen.

Der Schulleiter kann jederzeit den Unterricht angesagt oder unangesagt besuchen. Er ist verpflichtet, in jedem Fach mindestens einen Unterrichtsbesuch durchzuführen, wobei mindestens ein Unterrichtsbesuch in der Oberstufe erfolgen muss.

zu § 13 Abs. 2:

Der Studienreferendar soll im ersten Ausbildungsjahr mindestens 120 Stunden unter Anleitung unterrichten.

Zu den sonstigen Veranstaltungen der Schulen zählen insbesondere Lehrer- und Klassenkonferenzen sowie Klassenpflegschaftssitzungen. 

Der Schulleiter entscheidet spätestens einen Monat vor Ende des ersten Ausbildungsabschnittes, ob dem Studienreferendar selbständiger Unterricht übertragen werden kann.

Die Beurteilung ist dem Studienreferendar auszuhändigen und mit ihm zu besprechen. Je eine Mehrfertigung ist dem Oberschulamt, dem Seminar und dem Leiter der Ausbildungsschule des zweiten Ausbildungsabschnitts spätestens einen Monat vor Ende des ersten Ausbildungsabschnitts zuzuleiten.

zu § 13 Abs. 2 und 4:

Die Studiendirektoren und die ausbildenden Fachlehrer erstellen jeweils am Ende des Zeitraums, während dessen ihnen der Studienreferendar zugewiesen ist, ein Gutachten über die Leistung und das Verhalten des Studienreferendars, das vom Schulleiter - erforderlichenfalls nach ergänzenden Gesprächen - bei der Erstellung der Beurteilung zu berücksichtigen ist. Weicht der Schulleiter in seiner Beurteilung von den Gutachten ab, muss er dies begründen können. 

Der Schulleiter ist bei der Erstellung der schriftlichen Beurteilung am Ende des ersten bzw. zweiten Ausbildungsabschnitts nicht an die von den Studiendirektoren und Fachlehrern abgegebenen Gutachten gebunden. 

Der Schulleiter hat sich in seiner Beurteilung auch über die Person des Studienreferendars mit seinen Möglichkeiten und Grenzen als Lehrer und Erzieher zu äußern und diesen Gesamteindruck bei der Bewertung zu berücksichtigen.

zu § 13 Abs. 3:

Die schulischen Gegebenheiten und die Struktur der Ausbildungsfächer erlauben keine starre Einsatzregelung. Deshalb wurde eine Mindest- und eine Höchstzahl für die Erteilung selbständigen Unterrichts festgesetzt. Der Studienreferendar ist unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten in einem ausgewogenen Verhältnis in seinen Ausbildungsfächern einzusetzen. 

zu § 13 Abs. 4:

Die Beurteilung ist der zuständigen Außenstelle des Prüfungsamts und dem Seminar zuzuleiten. 

4. Abschnitt 

Zweite Staatsprüfung

§ 14
Prüfungsbehörde
Prüfungsbehörde ist das Landeslehrerprüfungsamt (Prüfungsamt). Das Prüfungsamt ist für die nach dieser Verordnung zu treffenden Entscheidungen zuständig, soweit in dieser Verordnung nicht andere Zuständigkeiten festgelegt sind.

§ 15
Prüfungsausschüsse und Prüfer
(1)
Zu Mitgliedern der Prüfungsausschüsse und zu Prüfern können Angehörige der Kultusverwaltung, die die Befähigung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien besitzen, sowie andere Personen bestellt werden, die nach ihrer Ausbildung befähigt sind, die nach dieser Verordnung erforderlichen Prüfungen abzunehmen.

(2)
Das Prüfungsamt bildet für jeden Prüfungstermin die Prüfungsausschüsse für die Prüfungslehrproben und die mündlichen Prüfungen und benennt den Zweitprüfer für die schriftliche Arbeit.

(3)
Jeder Prüfungsausschuss für eine Prüfungslehrprobe besteht aus zwei Prü-
fern:

einem Vertreter der Kultusverwaltung als Vorsitzendem

und einem Fachleiter.

Jeder Prüfungsausschuss für die mündlichen Prüfungen besteht aus zwei

oder drei Prüfern:

einem Vertreter der Kultusverwaltung als Vorsitzendem

und je nach fachlicher Notwendigkeit aus einem weiteren

Prüfer oder zwei weiteren Prüfern.

Werden bei den mündlichen Prüfungen zwei Prüfungen organisatorisch miteinander verbunden, können beide Prüfungen durch einen Prüfungsausschuss abgenommen werden, der aus nur drei Prüfern besteht. Der Vorsitzende leitet die Prüfung. 

(4)
Für die mündlichen Prüfungen und die Prüfungslehrproben in Evangelischer und Katholischer Religionslehre benennt die zuständige Kirchenbehörde einen weiteren Prüfer.

(5)
Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und die Prüfer der schriftlichen Arbeit sind bei ihrer Tätigkeit als Prüfer unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Sie sind zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

(6)
Der Leiter des Prüfungsamtes, sein Vertreter und die von ihm bestimmten Mit-arbeiter des Prüfungsamtes jeweils in ihrem Bereich sowie die Direktoren der Staatlichen Seminare bei den Prüfungsbewerbern ihres Seminars haben das Recht, bei der Prüfung anwesend zu sein. Sofern ein dienstliches Interesse vorliegt, kann weiteren Personen die Anwesenheit gestattet werden. 

Verwaltungsvorschrift zu § 15 Abs. 2:

Über die Prüfungslehrproben und die mündlichen Prüfungen sind Niederschriften zu fertigen. In die Niederschriften sind aufzunehmen:

1. Tag, Ort und Art der Prüfung,

2. die Besetzung des Prüfungsausschusses,

3. der Name und der Geburtstag des Prüfungsteilnehmers

4. die Dauer der Prüfung und die Themen, bei der Prüfungslehrprobe der Verlauf der Stunde
5. die Prüfungsnote und

6. besondere Vorkommnisse.

Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses unmittelbar im Anschluss an die Prüfung zu unterzeichnen und vom Vorsitzenden unverzüglich der Außenstelle des Prüfungsamtes zuzuleiten.

zu § 15 Abs. 3:

Der Vorsitzende eines Prüfungsausschusses ist verantwortlich für die Einhaltung der Vorschriften. Er legt fest, wer die Niederschrift zu fertigen hat. Besteht ein Prüfungsausschuss für eine mündliche Prüfung nur aus zwei Prüfern, so fertigt der Prüfer die Niederschrift, der nicht selbst prüft. 

Bei der organisatorischen Verbindung zweier Prüfungen ist an die Verbindung der Prüfer in Pädagogik / Pädagogischer Psychologie und der in einer Fachdidaktik gedacht. In einem solchen Fall können für jede dieser Prüfungen Prüfungsausschüsse gebildet werden. Für den Fall, daß zwei Prüfer kompetent sind für beide Prüfungen, kann ein gemeinsamer Prüfungsausschuss aus nur drei Prüfern gebildet werden, wobei der dritte Prüfer für eine der beiden Prüfungen kompetent sein muß. Inhaltlich und in der Bewertung sind beide Prüfungen zu trennen. 

zu § 15 Abs. 6:

Ein dienstliches Interesse liegt vor bei Personen, die künftig Prüfungen abnehmen sollen. Personen, denen nach dieser Vorschrift die Anwesenheit gestattet ist, sind nicht berechtigt, bei der Prüfung, der Beratung und der Bewertung mitzuwirken.

§ 16
Art und Umfang der Prüfung
Die Prüfung umfasst

1. die schriftliche Arbeit (§ 17),

2. die Prüfungslehrproben (§ 18),

3. die mündlichen Prüfungen (§ 19).

Als Prüfungsbestandteil gilt auch die Beurteilung des Leiters der Schule, der der Studienreferendar im zweiten Ausbildungsabschnitt zugewiesen ist (§ 13 Abs. 4).

Verwaltungsvorschrift zu § 16:

Der Außenstelle des Prüfungsamts sind von den Seminaren insbesondere folgende Unterlagen und Daten zu übermitteln:

· Name, Vorname

· Promotionsurkunde

· gegebenenfalls Heiratsurkunde

· Schuladresse

· Wohnadresse und gegebenenfalls Telefonnummer

· Geburtstag

· Fächer

· Fachleiter und Lehrbeauftragte, die den Studienreferendar betreuen

· Schwerpunkte für die mündlichen Prüfungen in Pädagogik / Pädagogischer Psychologie und in den Fachdidaktiken (§19)

· Mehrfertigung des Zeugnisses über die Wissenschaftliche Prüfung oder eine amtlich beglaubigte Ablichtung.

In welcher Weise und zu welchem Zeitpunkt diese Daten und Unterlagen zu übermitteln sind, ist zwischen der Außenstelle des Prüfungsamts und dem Seminar abzustimmen.

§ 17
Schriftliche Arbeit
(1)
In der schriftlichen Arbeit soll der Studienreferendar zeigen, daß er in der La-ge ist, seine schulpraktischen Erfahrungen, seine pädagogischen Einsichten und seine fachwissenschaftlichen Kenntnisse auf Fragen der Erziehung und des Unterrichts anzuwenden. Das Thema der Arbeit muss aus der Unterrichts-tätigkeit des Studienreferendars hervorgehen. Es kann sich auch auf den fächerverbindenden Unterricht beziehen.

(2)
Dem Studienreferendar wird das Thema der schriftlichen Arbeit von einem hierzu berechtigten Fachleiter nach seiner Wahl entweder in den ersten drei Wochen des zweiten oder in den ersten drei Wochen des dritten Ausbil-dungshalbjahres bekanntgegeben.Vorschläge des Studienreferendars können berücksichtigt werden. Das Thema ist vom Fachleiter gleichzeitig über den Direktor des Seminars dem Prüfungsamt mitzuteilen. Entspricht das Thema nicht dem Zweck der schriftlichen Arbeit, so kann das Prüfungsamt die Vergabe eines anderen Themas verlangen.

(3)
Der Studienreferendar übergibt das Original und eine Mehrfertigung der ma-schinengeschriebenen Arbeit spätestens am ersten Schultag des auf die Bekanntgabe des Themas der schriftlichen Arbeit folgenden Unterrichtshalbjahres dem Direktor des Seminars. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann die Frist vom Prüfungsamt verlängert werden.

(4)
Der Studienreferendar fügt der Arbeit die schriftliche Versicherung bei, dass er

die Arbeit selbständig angefertigt, nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken entnommen sind, durch Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht hat.

(5)
Die schriftliche Arbeit ist vom Fachleiter, der das Thema gestellt hat, und einem weiteren Prüfer zu beurteilen und nach § 20 zu bewerten. Weichen die Bewertungen der Prüfer um eine ganze Note voneinander ab, gilt als Note der schriftlichen Arbeit der errechnete Durchschnitt der beiden Bewertungen; weichen die Noten um eine halbe Note voneinander ab, gilt die schlechtere Note als Note der schriftlichen Arbeit. Weichen die Bewertungen um mehr als eine ganze Note voneinander ab und einigen sich die Prüfer nicht, wird die Note vom Prüfungsamt festgesetzt. 

(6)
Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, so ist die Note „ungenügend“ zu

erteilen. Für die Wiederholungsarbeit ist ein neues Thema zu stellen. 

Verwaltungsvorschrift zu § 17 Abs. 3:

Das Original und die Mehrfertigung der schriftlichen Arbeit ist dem Direktor des Seminars maschinengeschrieben und gebunden vorzulegen. Dieser leitet das Original dem Fachleiter zu, der das Thema der schriftlichen Arbeit vergeben hat, und übersendet die Mehrfertigung dem Prüfungsamt. 

zu § 17 Abs. 5:

Das Prüfungsamt legt die Abgabetermine für die Erst- und Zweitgutachten fest.

§ 18
Prüfungslehrproben
(1)
Der Studienreferendar hat in seinen Ausbildungsfächern insgesamt vier Prüfungslehrproben abzulegen und damit die Eignung für alle drei Stufen des Gymnasiums nachzuweisen. Zwei dieser Prüfungslehrproben werden in verschiedenen Ausbildungsfächern an Klassen der Oberstufe, die beiden anderen in verschiedenen Ausbildungsfächern an einer Klasse der Unterstufe und an einer Klasse der Mittelstufe durchgeführt. 

(2)
Die Klassen und den Zeitraum bestimmt das Prüfungsamt. Über den Termin und das Thema entscheidet der Prüfer im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden im Rahmen des vom Prüfungsamt vorgegebenen Zeitraumes. Das Thema soll der jeweiligen Unterrichtseinheit entnommen werden. Der Studienreferendar übergibt dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vor der Prü-fungslehrprobe einen schriftlichen Lehrprobenentwurf. § 17 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3)
Das Thema einer Prüfungslehrprobe wird dem Studienreferendar am drittenWerktag vor dem Tag, an dem die Prüfungslehrprobe stattfindet, bekanntgegeben. Werden zwei Prüfungslehrproben am selben Tag gehalten, so sind die Themen am sechsten Werktag vor dem Tag, an dem die Prüfungslehrprobenstattfinden, bekanntzugeben.

(4)
Im Anschluss an jede Prüfungslehrprobe erhält der Studienreferendar Gele-genheit, zum Ablauf der Unterrichtsstunde aus seiner Sicht Stellung zu nehmen. 


(5)
Im unmittelbaren Anschluss an die Anhörung des Studienreferendars wird jede Prüfungslehrprobe gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Studienreferendars und seines Lehrprobenentwurfs mit einer Note nach § 20 bewertet. Kann sich der Prüfungsausschuss auf keine bestimmte Note einigen, wird das Ergebnis aus den Bewertungen der Mitglieder des Prüfungsausschusses gebildet. Das Ergebnis wird auf zwei Dezimalen errechnet, wobei die zweite Dezimale in der üblichen Weise zu runden ist (zum Beispiel 2,25 auf 2,3; 2,24 auf 2,2) und danach das Ergebnis entsprechend § 20 Abs. 2 auf eine ganze oder halbe Note festzulegen ist. 

Verwaltungsvorschrift zu § 18 Abs. 1:

Die Prüfungslehrproben sind grundsätzlich innerhalb selbständiger Lehraufträge abzulegen. Muss eine Lehrprobe außerhalb dieses selbständigen Unterrichts abgehalten werden, muss dieser Unterrichtseinsatz mindestens dreiwöchig sein und auch dann zu Ende geführt werden, wenn die Lehrprobe nicht in der letzten Stunde stattfindet. Im Hinblick auf die Chancengleichheit nimmt der Fachlehrer am Unterricht vom Beginn des Lehrprobenzeitraums bis

 zur Prüfungslehrprobe nicht teil.

Die Prüfungslehrprobe dauert in der Regel eine Unterrichtsstunde. Erstreckt sich die Unterrichtseinheit über mehrere Unterrichtsstunden, erstreckt sich die Prüfungslehrprobe auf die Unterrichtseinheit. Im Zweifelsfall legt das Prüfungsamt die Dauer der Prüfungslehrprobe fest. 

Studienreferendare mit den Ausbildungsfächern Kunst / Kunstwissenschaft und Musik / Musikwissenschaft legen zwei der Prüfungslehrproben auf der Oberstufe und je eine Prü-

fungslehrprobe auf der Mittel- und Unterstufe ab. 

Sofern noch Studienreferendare mit der auslaufenden Drei-Fächer-Verbindung Hauptfach / Nebenfach / Nebenfach auszubilden sind, werden die Prüfungslehrproben in folgender Weise abgelegt:

Hauptfach: 

Eine Lehrprobe auf der Oberstufe und eine Lehrprobe auf der Mittel-


bzw. Unterstufe

Nebenfächer:

Im einen Fach eine Lehrprobe auf der Mittelstufe, im anderen Fach 


eine Lehrprobe auf der Unterstufe.

zu § 18 Abs. 2:

Das Prüfungsamt setzt für jede Prüfungslehrprobe den Zeitraum fest, bestimmt auf Vorschlag der Ausbildungsschule die Klasse und teilt beides dem Studienreferendar mit. Der Studienreferendar leitet dem Vorsitzenden und dem Prüfer (Fachleiter) zu dem vom Prüfungsamt festgesetzten Termin einen Stoffverteilungsplan für den Unterricht während des Prüfungszeitraums zu. Der Prüfer teilt dem Studienreferendar nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Vorsitzenden Termin und Thema der Lehrprobe rechtzeitig mit.

Unmittelbar vor Beginn der Prüfungslehrprobe übergibt der Studienreferendar dem Vorsitzenden einen schriftlichen Lehrprobenentwurf in dreifacher Fertigung; eine dieser Fertigungen ist zu den Prüfungsakten zu nehmen. 

zu § 18 Abs. 5:

Bei der Bewertung ist das erzieherische, fachliche und didaktische Können in einer Aussage über die Lehrerpersönlichkeit zusammenzufassen.

§ 19
Mündliche Prüfungen
(1)
Mündlich geprüft werden:

1. Pädagogik / Pädagogische Psychologie.
Die Prüfung dauert etwa 30 Minuten.

2. Didaktik und Methodik jedes Ausbildungsfaches.
Die Prüfung dauert in jedem Fach etwa 30 Minuten. Bei den Fächerkombinationen Kunst / Kunstwissenschaft und Musik / Musikwissenschaft werden beide Fächer zusammen geprüft. Diese Prüfung dauert etwa 60 Minuten. Erstreckt sich die Ausbildung auf drei Ausbildungsfächer, dauert die Prüfung im dritten Ausbildungsfach etwa 20 Minuten. Welches Ausbildungsfach als drittes Fach zu prüfen ist, richtet sich nach dem Verlauf der Ausbildung des Studienreferendars. Die Entscheidung trifft das Prüfungsamt im Einvernehmen mit dem Seminar. 

3. Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenes Jugend- und Elternrecht.
Die Prüfung dauert etwa 20 Minuten. 

(2)
Jeder Studienreferendar wird einzeln geprüft. Ein Anspruch des Studienre-ferendars auf Zuweisung zu einem bestimmten Prüfungsausschuß besteht nicht. 

(3)
Die Leistungen des Studienreferendars werden unmittelbar im Anschluß an jede mündliche Prüfung beurteilt und nach § 20 bewertet. Kann sich der Prüfungsausschuss auf keine bestimmte Note einigen oder bei einer Besetzung mit mehr als zwei Mitgliedern mehrheitlich mit der Stimme des Vorsitzenden für keine Note entscheiden, gilt § 18 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend. Sind in der Prüfung nach Abs. 1 Nr. 3 die Prüfungsleistungen nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet, kann die Prüfung innerhalb des laufenden Prüfungsverfahrens einmal wiederholt werden; die erste Prüfung gilt insoweit als nicht unternommen. 

(4)
Das Prüfungsamt kann mit Zustimmung des Studienreferendars und der Mit-glieder des Prüfungsausschusses nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse bis zu fünf Studienreferendare, die die Prüfung im gleichen Fach, jedoch nicht zum gleichen Prüfungstermin abzulegen beabsichtigen, als Zuhörer zur mündlichen Prüfung zulassen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung.

Verwaltungsvorschrift zu § 19 Abs. 1:

Der Studienreferendar kann in Pädagogik / Pädagogischer Psychologie und in den Fachdidaktiken ein Schwerpunktthema angeben. 

Die Prüfung im Schwerpunkt geht von einer vertieften, über den Seminarstoff hinausgehenden Beschäftigung mit einem Thema aus. Sie umfaßt etwa ein Drittel der Prüfungszeit.

zu § 19 Abs. 4:

Als Zuhörer können Studienreferendare zugelassen werden, die am selben Seminar ausgebildet werden. 

§ 20
Bewertung der Prüfungsleistungen
(1)
Die einzelnen Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

sehr gut
(1)   =
eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem



Maße entspricht;

gut
(2)   =
eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht;

befriedigend
(3)   =
eine Leistung, die im allgemeinen den Anforderungen



entspricht;

ausreichend
(4)   =
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im ganzen 



den Anforderungen noch entspricht;

mangelhaft
(5)   =
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht,

jedoch erkennen lässt, daß die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind;

ungenügend
(6)   =
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht



und bei der die notwendigen Grundkenntnisse fehlen.

Es können Zwischennoten (halbe Noten) erteilt werden. Für Zwischennoten sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:

Sehr gut bis gut,

gut bis befriedigend,

befriedigend bis ausreichend,

mangelhaft bis ausreichend,

ungenügend bis mangelhaft. 

(2) 
Ist die Note einer Prüfungsleistung aus mehreren Bewertungen zu ermitteln, 


ist die Note wie folgt festzulegen: 

Ein errechneter Durchschnitt von

1,0 bis 1,2 ergibt die Note ‘sehr gut’,

1,3 bis 1,7 ergibt die Note ‘sehr gut bis gut’,

1,8 bis 2,2 ergibt die Note ‘gut’,

2,3 bis 2,7 ergibt die Note ‘gut bis befriedigend’,

2,8 bis 3,2 ergibt die Note ‘befriedigend’,

3,3 bis 3,7 ergibt die Note ‘befriedigend bis ausreichend’,

3,8 bis 4,0 ergibt die Note ‘ausreichend’,

4,1 bis 4,7 ergibt die Note ‘ausreichend bis mangelhaft’,

4,8 bis 5,2 ergibt die Note ‘mangelhaft’,

5,3 bis 5,7 ergibt die Note ‘mangelhaft bis ungenügend’,

5,8 bis 6,0 ergibt die Note ‘ungenügend’.

§ 21
Gesamtnote und Feststellung des Ergebnisses

(1)
Die Gesamtnote ergibt sich aus dem auf eine Dezimale berechneten Mittel-wert der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Die einzelnen Noten werden wie folgt gewichtet:

1. Die schriftliche Arbeit zweifach,

2. jede Prüfungslehrprobe eineinhalbfach,

3. jede mündliche Prüfung in den Ausbildungsfächern einfach,

4. Pädagogik / Pädagogische Psychologie einfach,

5. Beurteilung des Leiters der Schule (§ 13 Abs. 4 ) dreifach.

Wird ein Studienreferendar in drei Ausbildungsfächern mündlich geprüft, werden die beiden Prüfungen, die etwa 30 Minuten dauern mit 0,75 und die Prüfung mit einer Dauer von etwa 20 Minuten mit 0,5 gewichtet.

(2)
Ein nach Absatz 1 errechneter Mittelwert von

1. 
1,0 bis 1,4 ergibt die Gesamtnote „mit Auszeichnung bestanden“,

2. 
1,5 bis 2,4 ergibt die Gesamtnote „gut bestanden“,

3. 
2,5 bis 3,4 ergibt die Gesamtnote „befriedigend bestanden“

4. 
3,5 bis 4,0 ergibt die Gesamtnote „bestanden“.

(3)
Die Prüfung ist bestanden, wenn jede Prüfungsleistung nach Absatz 1 und die

Prüfungsleistung in Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenes Jugend- und Elternrecht mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet worden ist. Sind die Leistungen in einer von den vier abzulegenden Lehrproben mit der Note „mangelhaft bis ausreichend“ bewertet, so ist die Prüfung bestanden, wenn der Durchschnitt aus den Noten aller Lehrproben im gleichen Ausbildungsfach 4,0 oder besser ist. 

(4)
Ist die Prüfung nicht bestanden, so wird eine Gesamtnote nicht ermittelt.

§ 22
Fernbleiben von der Prüfung
(1)
Wenn der Studienreferendar ohne Genehmigung des Prüfungsamtes der Prü-fung insgesamt oder einzelnen Prüfungsterminen fernbleibt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(2)
Genehmigt das Prüfungsamt das Fernbleiben, so gilt die Prüfung oder der Prüfungsteil als nicht unternommen. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere wenn der Studienreferendar durch Krankheit an der Ablegung der Prüfung verhindert ist. Das Prüfungsamt kann die Vorlage geeigneter Beweismittel verlangen. Bei Krankheit ist umgehend ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Das Prüfungsamt kann ein amtsärztliches Zeugnis verlangen, das die medizinischen Befundtatsachen enthalten muß, die für die Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit erheblich sind. 

Das Prüfungsamt bestimmt, wann die Prüfung oder der noch nicht abgelegte Teil der Prüfung nachzuholen ist. Die Prüfung muß spätestens nach einem Jahr begonnen oder fortgesetzt werden. 

(3)
Hat sich ein Studienreferendar in Kenntnis eines wichtigen Grundes der Prü-fung ganz oder teilweise unterzogen, so kann ein nachträglicher Antrag auf Nichtbewertung dieser Prüfungsleistungen wegen dieses Grundes nicht genehmigt werden. 

§ 23
Täuschungsversuch, Verstoß gegen die Ordnung
(1)
Unternimmt es ein Studienreferendar, das Ergebnis einer oder mehrer Prü-fungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder macht er sich sonst eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung schuldig oder entsprechen die nach § 17 Abs. 4 abgegebenen Versicherungen nicht der Wahrheit, so setzt das Prüfungsamt für die betreffende Prüfungsleistung die Note „ungenügend“ fest oder schließt den Studienreferendar von der weiteren Teilnahme an der Prüfung aus. Im letzteren Fall gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden.


(2)
Stellt sich nachträglich heraus, dass ein Sachverhalt nach Absatz 1 vorlag, so

kann das Prüfungsamt die ergangene Prüfungsentscheidung zurücknehmen und die bestandene Prüfung für nicht bestanden erklären oder für die betreffende Prüfungsleistung die Note „ungenügend“ festsetzen. Dies ist ausgeschlossen, wenn seit der Beendigung der Prüfung mehr als zwei Jahre vergangen sind. 

§ 24
Wiederholung der Prüfung
(1)
Hat der Studienreferendar die Prüfung nicht bestanden, so kann er sie einmal wiederholen. Die Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf die Prüfungs​bestandteile, in denen die Note „ausreichend“ nicht erreicht worden ist. Gilt die Prüfung nach § 22 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 als nicht bestanden, so erstreckt sich die Wiederholungsprüfung auf alle Prüfungsbestandteile.

(2)
Hat der Studienreferendar die Prüfung nicht bestanden, weil eine Prüfungs-lehrprobe (§18) mit einer schlechteren Note als „ausreichend“ bewertet worden ist, so ist gegen Ende des verlängerten Vorbereitungsdienstes auch eine neue Beurteilung durch den Leiter der Schule, der der Studienreferendar zugewiesen ist, zu erstellen. Für die Beurteilung gilt § 13 Abs. 4 entsprechend.

Die Beurteilung umfasst auch den Zeitraum des zweiten Ausbildungs​abschnitts; sie ist insoweit im Falle eines Schulwechsels in Abstimmung mit dem Leiter der Schule des zweiten Ausbildungsabschnitts zu erstellen. 

(3)
Hat der Studienreferendar die Prüfung nicht bestanden, weil in der Beurteilung des Leiters der Schule (§ 13 Abs. 4) die Note „ausreichend“ nicht erreicht worden ist, so ist gegen Ende des verlängerten Vorbereitungdienstes eine neue Beurteilung durch den Leiter der Schule zu erstellen, der der Studienreferendar in dieser Zeit zugewiesen ist. Für die Beurteilung gilt § 13 Abs. 4 entsprechend. Die Wiederholung von Prüfungen nach Absatz 1 bleibt unberührt. Die Wiederholungsprüfung erstreckt sich außerdem auf die Prüfungslehrproben nach § 18 ohne Rücksicht auf die im ersten Prüfungs​durchgang erreichten Noten. 

(4)
Sind auch in der Wiederholungsprüfung keine „ausreichenden“ (4,0) Leistun-gen erbracht worden, ist der Prüfungsanspruch für ein höheres Lehramt erloschen.

§ 25
Erwerb der Befähigung, Prüfungszeugnis
(1)
Mit dem Bestehen der Prüfung erwirbt der Studienreferendar die Befähigung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien und in seinen Hauptfächern die Lehrbefähigung an allen Stufen des Gymnasiums. In seinen Beifächern erwirbt er die Lehrbefähigung für die Unter- und Mittelstufe.

(2)
Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis, das die Noten der einzel-nen Prüfungsleistungen ausweist. Im Zeugnis sind die Noten und die Gesamtnote in ihrer wörtlichen Bezeichnung zu verwenden. In Klammern ist die ungerundete Gesamtnote anzugeben.

(3)
Wer die Prüfung bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung 

„Assessor des Lehramts“ zu führen.

(4)
Ist die Prüfung nicht bestanden, so erhält der Studienreferendar vom Prü-fungsamt einen entsprechenden schriftlichen Bescheid.

(5)
Eine nach einem Vorbereitungsdienst für Lehrer in einem anderen Bundes-land für den Unterricht in mindestens zwei allgemeinen Unterrichtsfächern durch eine erfolgreich abgelegte Zweite Staatsprüfung für die in § 2 Abs.1 Nr.3 Buchst. b aufgeführten Lehrämter erworbene Befähigung entspricht der Befähigung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien. 

Verwaltungsvorschrift zu § 25:

Die Prüfungsakten können innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Laufbahnprüfung eingesehen werden. 

§ 26
Anrechnung von Prüfungen
(1)
Das Prüfungsamt kann erfolgreich abgelegte gleichwertige Prüfungen oder Teile solcher Prüfungen auf entsprechende Anforderungen der Zweiten Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien anrechnen. 


(2)
Soweit eine Anrechnung erfolgt, ist im Prüfungszeugnis ein entsprechenderVermerk anzubringen.

5. Abschnitt

Organisation und Inhalte der Ausbildung und Prüfung 

§ 27
Einzelheiten der Organisation und der Inhalte der Ausbildung und der Prüfung werden durch Verwaltungsvorschrift geregelt. 

3.
Ausbildungsinhalte
*)
3.1
Pädagogik / Pädagogische Psychologie
A
Ziele der Ausbildung in Pädagogik und Pädagogischer Psychologie

Die Ausbildung des Studienreferendars in den Fächern Pädagogik und Pädagogische Psychologie soll ihn zur Ausübung des Berufs des Lehrers an Gymnasien befähigen. Ausbildungsinhalte und Ausbildungsformen werden von diesem Ziel bestimmt. 

Grundvoraussetzungen für den Lehrerberuf sind, dass der Auftrag, junge Menschen zu bilden und zu erziehen, persönlich angenommen, dass der von der Verfassung gesetzte Erziehungsauftrag innerlich bejaht und dass der junge Mensch akzeptiert und in seiner Situation als Schüler verstanden wird.

Der Studienreferendar soll sich deshalb mit den Grundfragen und Grundbedingungen seines Berufs, insbesondere mit der schulischen Erziehung, sachkundig auseinandersetzen. Er soll neben den verschiedenen in unserem Bildungssystem möglichen schulischen Bildungsgängen den besonderen Erziehungs- und Bildungsauftrag des Gymnasiums kennen und wahrnehmen lernen. Er soll die von der Verfassung vorgegebenen Ziele und Werte seiner Erziehungsarbeit zugrundelegen. Er soll die Bedingungen schulischer Bildung und Erziehung, wie sie unter anderem durch die körperliche und seelische Entwicklung, das Lehren und Lernen und die sozialen Gruppierungen gegeben sind, kennen und im Unterricht anwenden lernen.

Um diese Ausbildungsziele zu erreichen, muss der Studienreferendar mit den wichtigsten Inhalten und Methoden der Pädagogik und der Pädagogischen Psychologie so vertraut gemacht werden, dass sie ihm helfen, eine begründete und verantwortbare Praxis zu gewinnen. Die historische Entwicklung ist dabei mit heranzuziehen, sofern sie zum Verständnis beiträgt. 

*)
Die in der Verwaltungsvorschrift enthaltenen Ausbildungsinhalte der einzelnen Fächer 


sind nicht abgedruckt. (Fundstelle: Amtsblatt „Kultus und Unterricht - Ausgabe A“, 1984


S. 589,;geändert 1994 S. 483).

B
Lehrveranstaltungen 
1.
Grundkurs
Im Grundkurs soll der Studienreferendar grundlegende und orientierende Kenntnisse sowie Problembewusstsein in den wichtigsten Bereichen seiner Tätigkeit als Lehrer gewinnen. Er wird eingeführt in die spezifischen Formen pädagogischen Sehens und Denkens, es werden ihm problemerschließende Sachkenntnisse vermittelt, und er wird angeleitet zu selbständigem Einarbeiten in die theoretischen Grundlagen der Praxis. 

Weil der Grundkurs die Ausbildung der Referendare an den Schulen während des ersten Jahres des Vorbereitungsdienstes begleitet, soll diese Lehrveranstaltung auch Gelegenheit bieten, Probleme und Schwierigkeiten, mit denen sich die Refe-rendare in ihrem aktuellen Unterricht konfrontiert sehen, zur Sprache zu bringen. Es sind je nach Bedarf und Sachlage als konkrete Hilfen für die Praxis gedachte 

Übungs- und Anleitungsphasen einzubauen, in denen das aktive Erarbeiten, Einüben und Verbessern von unzureichend beherrschten Lehrfertigkeiten ins Zentrum des gemeinsamen Bemühens rückt. 

I.
Lehren und Erziehen in der Schule

· die Begründung und Bedeutung schulischer Erziehung

· die Vielfalt schulischer Bildungsgänge und Bildungsziele

· der Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums

· Fächerkanon, Fachwissenschaft und Schulfach

II.
Lehren und Erziehen als Beruf - der erziehende Unterricht

· Berufsbild und Berufspflichten des Lehrers, das pädagogische Selbstverständnis des Lehrers

· Werte und Normen, anthropologische Begründung, Pluralismusprobleme, Erziehung zu wertbezogenem Verhalten

· Begründung und Problematik pädagogischer Zielsetzungen

· Voraussetzungen für erziehenden Unterricht, pädagogische Freiheit, Verantwortung, Autorität, erzieherische Möglichkeiten des Fachunterrichts

· Erwartungen an den Lehrer (z.B. von Schülern, Eltern und Gesellschaft)

· Begründung und Anwendung von Erziehungsmitteln

· spezifische Schwierigkeiten des Lehrers

III.
Didaktik und Methodik

(Planung, Vorbereitung und Gestaltung von Unterricht in enger Zusammenar-

beit mit der Fachdidaktik)

· Unterrichtsinhalte, Lernziele

· Didaktische Reduktion und exemplarisches Prinzip

· Methoden der Planung von Unterricht

· Sozialformen des Unterrichts

· Lehrentscheidungen: Fragen und Impuls, Gesprächsführung, Anschaulichkeit und Begriffsbildung

· Umgang mit Medien

· Didaktik und Hausaufgaben

IV.
Lernen in der Schule

· Ergebnisse der Lernpsychologie


Lernen, Gedächtnis, Motivation, Transfer

· Verstehen, Erkennen, Erleben im Unterricht

· Entdeckendes Lernen und problemlösendes Verhalten

· Soziales und emotionales Lernen

· Üben, Ergebnissicherung, Lerntechniken

· Lernstörungen

V.
Beurteilen und Beraten

· Problem der Begabung

· Überforderung, Unterforderung, Verfrühung und Überlastung

· Möglichkeiten und Grenzen der Differenzierung

· Bewertungskriterien, Leistungsfeststellung, Notengebung

· Möglichkeiten der Erfolgskontrolle

· Hilfen bei Lernschwierigkeiten

· Schüler- und Elternberatung

VI.
Der Schüler als reifende Persönlichkeit

· die entwicklungspsychologischen Grundlagen

· Identitätsfindung

· Leistungsforderung als pädagogisches Problem

· Werterziehung und Entwicklungsstufen

· besondere Gefährdungen im Jugendalter

· Angst und Aggressivität

VII.
Schüler in der Gruppe

· die Klasse als soziale Gruppe, soziologische Grundtatsachen

· Wechselwirkung von Lehrer- und Schülerverhalten

· Möglichkeiten pädagogischer Klassenführung

· Klassengemeinschaften

VIII.
Die Schule als Lebensraum des Schülers

· Arbeitsgemeinschaften, Möglichkeiten fächerübergreifenden Unterrichts,


Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten, Feste und Feiern

· Zusammenarbeit mit Schülern und Eltern, Schulgemeinschaft

· SMV und Schülerzeitung.

2.
Vertiefungskurs
Im Vertiefungskurs wird dem Studienreferendar im Rahmen eines begrenzten Wahlangebots Gelegenheit gegeben, sich in einen wichtigen - nicht spezialistisch verengten - Problembereich seiner Praxis einzuarbeiten.

Das Ziel ist, dass der Studienreferendar unter Anleitung in vertiefter Auseinandersetzung mit erziehungswissenschaftlichen Inhalten und Methoden die Fähigkeit gewinnt, sich die für seine Berufspraxis notwendigen wissenschaftlichen Voraussetzungen selbständig zu erarbeiten. Damit soll eine unreflektierte rezeptorientierte Praxis verhindert und statt ihrer eine pädagogisch selbständige und damit verantwortbare Praxis vorbereitet werden.

Die Themen dieses Vertiefungskurses sind den Ausbildungsinhalten des Grundkurses zu entnehmen (B 1). Für das Themenangebot sollten auch Wünsche und Vorschläge der Referendare berücksichtigt werden.

3.
Gemeinsame Veranstaltungen mit der Fachdidaktik
In den gemeinsamen Veranstaltungen mit der Fachdidaktik soll der Referendar zusammen mit den Fachleitern der Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften grundsätzliche Probleme des Unterrichts aus der Sicht des jeweiligen Faches erörtern. Dadurch soll die vom Studienreferendar selbständig zu leistende Integration von schulpraktischer Erfahrung, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft erreicht werden. 

Die Themen dieser Veranstaltungen orientieren sich an den spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Schulfächer und an den Unterrichtserfahrungen der Studienreferendare. 

3.2
Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenes 


Jugend- und Elternrecht
I.
Grunprinzipien der Verfassungsordnung


(freiheitlich demokratische Grundordnung) und


Standortbestimmung des Schul- und Beamtenrechts

1.
Rechtsstaatsprinzip 
· Arten und Wertigkeit rechtlicher Normen;

· Abgrenzung der Rechtsnorm zum Verwaltungsakt. 

2.
Demokratieprinzip, Sozialstaatsprinzip,


Bundesstaat (Kulturhoheit der Länder). 
II.
Schulrecht sowie 


schulbezogenes Jugend- und Elternrecht 
1.
Schulverfassung 
· Aufbau des Schulwesens; 

· Zusammenwirken der am Schulleben beteiligten Gruppen/Gremien;

· Kollegiales und direktoriales Prinzip;

· Schulaufsicht;

· Schulträgerschaft. 

2.
Schüler
· Schulverhältnis als Rechtsverhältnis;

· Rechte und Pflichten;

· SMV/Schülerzeitschriften;

· Jugendrecht.

3.
Eltern
· Elternrecht als vorstaatliches Recht;

· Staatliches Erziehungsrecht;

· Rechte und Pflichten in der Schule.

4.
Lehrer, Schulleitung
· Pädagogische Verantwortung;

· Konferenzen;

· Rechte und Pflichten in der Schule.

5.
Rechtliche und pädagogische Einzelfelder
· Leistungsmessung;

· Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen;

· Aufsichtspflicht;

· Verwaltungsverfahren.

III.
Beamtenrecht
1.
Einführung der auszubildenden Lehrer in ihren Status.

2.
Beamtenverhältnis 

Arten, Begründung, Veränderung, Beendigung.

3.
Rechte und Pflichten.

3.3
Schulkunde

A
Vorbemerkung

Die Ausbildung in Schulkunde hängt mit der Seminarveranstaltung in Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenem Jugend- und Elternrecht zusammen. Die Ausbildung am Seminar kann auf eine systematische Anlage nicht verzichten, wenn sie zu dem erforderlichen Verständnis führen soll. Sie muss, um anschaulich zu sein, Zweck und Sinn von Normen auch an Beispielen aus der Praxis erläutern, kann aber in der zur Verfügung stehenden Zeit nur einen schmalen Ausschnitt der vielfältigen Fallgestaltungen vorstellen. Sie ist deshalb so zu ergänzen, dass der künftige Lehrer die Verwirklichung der Normen im Schulalltag anschaulich erfahren kann. Dies hat die Schulkunde zu leisten. Schule und Seminar müssen ihre Ausbildung aufeinander abstimmen. 

B
Inhalte

1.
Örtliche Schulverhältnisse
· Ziele und Profile des Gymnasiums, örtliche Schulorganisation

· Lehr- und Lernmittelsammlung, Bücherei, weitere Medien der Schule

· das Schulgebäude und seine Einrichtungen

· Besonderheiten des Schulorts, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und konfessionelle Verhältnisse als Umfeld der Schule

· Kooperation mit anderen Schulen

· Kooperation Schule und Schulträger und örtliche Institutionen

2.
Organisations- und Verwaltungsbereich der Schule
· Rektorat, Sekretariat

· Lehrauftragsverteilungen

· Schulordnung, Hausordnung, Pausenordnung, Pausenpläne und Pausenbereich, Vertretungspläne

· Aufnahme und Überweisungsverfahren, Orientierungsstufe

· Haushaltsplan, Registratur, Karteien, Vordrucke

· Organisation der Lernmittelleihe oder des Bonussystems

· Vorschriftensammlungen und Periodika

· Datenschutzregelungen

3.
Allgemeine Unterrichtsarbeit der Lehrer und kollegiale Beziehungen
· Stundentafel, Lehrpläne, Stoffverteilungspläne, Tagebücher

· Wahrnehmung der Aufsicht über die Schüler, Verhalten bei Unfällen und Katastrophen

· Schulbesuchsverordnung (Entschuldigung, Beurlaubung von Schülern usw.)

· Konferenzen an der Schule, Teilnahme und Mitarbeit

· Schülermitverantwortung, Schülerzeitung

· Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

4.
Unterrichtsarbeit des Lehrers; Beziehungen zu seinen Schülern
· Aufgabe des Klassenlehrers und der Fachlehrer

· Die pädagogische Verantwortung des Lehrers: Möglichkeiten der Verwirklichung des Erziehungs- und Unterrichtungsauftrags des Lehrers in seinen Fächern, Arten der Leistungsfeststellung und deren Realisierung, Leistungsbewertungen, Leistungsverweigerungen

· Noten für Verhalten und Mitarbeit

· Zeugnisliste und Zeugnisse

5.
Möglichkeiten von Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts;


soziale Aufgaben der Schule
· Schullandheimaufenthalte, Jahresausflüge, Wandertage, Lerngänge, Schulfeste, Schulpartnerschaften, Teilnahme an Wettbewerben, Bundesjugendspiele usw.

· Schülerbeförderung, Erziehungsbeihilfen, Beratungslehrer, Drogenberatung, Berufsberatung, Jugendschutz, Haftpflichtversicherung

6.
Elternmitwirkung
· Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Elternhaus: Sprechstunde, Gespräche mit Eltern, Beratung, Hausbesuche

· Klassenpflegschaft

· Elternbeirat

· Schulkonferenz

7.
Schulaufsicht und das Verhältnis Schulleiter - Lehrer
· Beispielhafte Behandlung der Dienst- und Fachaufsicht und der Funktionen des Schulleiters

· Dienstweg, Verhalten bei Krankheit, Urlaub aus besonderen Anlässen, Nebentätigkeit

8.
Mitwirkung der Personalvertretung
· Gliederung der Personalvertretung

· Die Mitwirkungsmöglichkeit der örtlichen Vertretung

· Die praktische Arbeit der örtlichen Personalvertretung.

4.
Weitere Vorschriften für die Organisation und


Organisation der Zweiten Staatsprüfung
4.1
Dienstbefreiung und Bekanntgabe von Prüfungsnoten bei 
Lehramtsprüfungen


Verwaltungsvorschrift vom 22. Juni 1995 Az.: II/1-6701.7/134

1.
Dienstbefreiung für Studienreferendare und Lehramtsanwärter im Rahmen 
der Zweiten Staatsprüfung bzw. der Laufbahnprüfung

Studienreferendare und Lehreranwärter sind an folgenden Tagen von der Teilnahme an Seminar- und Schulveranstaltungen befreit:

1.1
am Tag einer mündlichen Prüfung,

1.2
an insgesamt zwei weiteren Tagen, die unmittelbar vor der mündlichen Prü-fung in Pädagogik bzw. Pädagogik / Pädagogischer Psychologie oder in Didaktik und Methodik der Ausbildungsfächer liegen müssen, nach Aufteilung durch den Studienreferendar / Lehramtsanwärter,

1.3
am Tage einer Prüfungslehrprobe. 

2.
Bekanntgabe von Prüfungsnoten vor Abschluß der Ersten und Zweiten 


Staatsprüfung oder der Laufbahnprüfung für ein Lehramt

Die Note für die schriftliche Arbeit oder die Hausarbeit im Rahmen der Zweiten Staatsprüfungen oder Laufbahnprüfungen sowie die Noten von Ausbildungsschulen, die in das Gesamtergebnis der Prüfung eingehen, werden nicht vor der Feststellung des Gesamtergebnisses der Prüfung bekanntgegeben. Im übrigen werden für einzelne Prüfungsleistungen im Rahmen der Ersten und Zweiten Staatsprüfungen und der Laufbahnzwischenprüfungen Endnoten auf Antrag des Prüfungsteilnehmers vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorzeitig bekanntgegeben. Werden an einem Tag zwei Prüfungslehrproben abgelegt, erfolgt die Bekanntgabe dieser Noten nicht vor Abschluss der zweiten Prüfungslehrprobe. Bei fachpraktischen Prüfungen werden nur die Noten für die Teilgebiete und die Note der fachpraktischen Prüfung bekanntgegeben. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 01. August 1995 in Kraft.
5.
Vorschriften betreffend Zulassungs-


beschränkung für den Vorbereitungsdienst

Auszug aus dem Landesbeamtengesetz
§ 23
Beschränkung der Zulassung zum Vorbereitungsdienst

(1) 
Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann in den Fällen, in denen der Vor-

bereitungsdienst Ausbildungsstätte im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, nach Maßgabe der folgenden Vorschriften eingeschränkt werden. 

(2)
Für einen Vorbereitungsdienst kann die Zahl der höchstens aufzunehmenden Bewerber (Zulassungszahl) festgesetzt werden, soweit dies unter Berücksichtigung 

1. der voraussichtlich vorhandenen Ausbildungskräfte und der Zahl der Referendare oder Anwärter, die im Durchschnitt von den Ausbildungskräften betreut werden können, 

2. der räumlichen Kapazitäten der Ausbildungsstellen,

3. der fachspezifischen Gegebenheiten der Ausbildungseinrichtungen, 

4. der zur Verfügung stehenden sächlichen Mittel,

5. der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Stellen für Referendare und Anwärter

unbedingt erforderlich ist. Zulassungszahlen werden nur für einen bestimmten Zeitraum, längstens für die im Zeitraum des folgenden Jahres bevorstehenden Zulassungstermine, festgesetzt. 

(3)
Sind Zulassungszahlen festgesetzt, werden die zur Verfügung stehenden Aus-

bildungsplätze wie folgt verteilt:

1. Vorab werden die Bewerber zugelassen, die eine Dienstpflicht nach Artikel 12a Abs. 1 oder 2 des Grundgesetzes erfüllt oder eine mindestens zweijährige Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S.549) geleistet oder das freiwillige soziale Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung des freiwilligen sozialen Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I S.640) abgeleistet haben und ohne diese Dienstleistung bereits zum Vorbereitungsdienst zugelassen worden wären oder die zugelassen waren, wegen der Dienstleistung jedoch den Vorbereitungsdienst nicht ableisten konnten. Die Zahl der danach zuzulassenden Bewerber darf jedoch 60 vom Hundert der vorhandenen Ausbildungsplätze nicht übersteigen. 

2. Von den danach verbleibenden Plätzen werden vergeben 
a) mindestens 65 vom Hundert nach Eignung und Leistung der Bewerber,
b) mindestens 10 vom Hundert nach der Dauer der Zeit seit der ersten An-
    tragsstellung auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst in Baden-Württem-
    berg (Wartezeit),
c) höchstens 10 vom Hundert für besondere persönliche oder soziale Här-
    tefälle. 

(4)
Können nicht alle Bewerber, die die Voraussetzungen des Absatzes 3 Nr. 1 

erfüllen, zugelassen werden, so gilt Absatz 3 Nr. 2 entsprechend. Sind im Rahmen der Auswahl nach Absatz 3 Nr. 2 Bewerber ranggleich, haben die Bewerber den Vorrang, die eine Dienstleistung im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 abgeleistet haben. Im Übrigen entscheidet das Los. Bleiben im Rahmen der Auswahl nach Absatz 3 Nr. 2 Buchst. b und c Plätze frei, werden diese nach Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a vergeben. 

(5)
Im Rahmen der Auswahl nach Absatz 3 Nr. 2 Buchst. b wird nur die Wartezeit berücksichtigt, in welcher der Bewerber zu jedem Zulassungstermin um Zulassung zum Vorbereitungsdienst gebeten hat (ununterbrochene Bewerbung); wurde die Bewerbung unterbrochen, bleibt die bis zur Unterbrechung der Bewerbung verstrichene Wartezeit unberücksichtigt. Besondere Fristen für die Bewerbung um Zulassung zum Vorbereitungsdienst in Ausbildungs- und Prüfungsordnungen bleiben unberührt; die Fristen sind jedoch so lange gehemmt, wie der Vorbereitungsdienst infolge der Beschränkung der Zulassung nicht begonnen werden kann. 

§ 24
Rechtsverordnungen
(1)
Die Ministerien bestimmen im Rahmen ihres Geschäftsbereichs im Benehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium zur Ausführung des 

§ 23 durch Rechtsverordnung

1. die Laufbahnen, Fachrichtungen, Fachgebiete oder Fächer, für die die Zulassung zum Vorbereitungsdienst wegen begrenzter Ausbildungs​kapazitäten beschränkt wird,

2. die Zulassungszahlen,

3. den Zeitraum gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2,

4. die Quoten nach § 23 Abs. 3 Nr. 2,

5. die Auswahlkriterien, wobei bei Bewerbern, die die Erste Staatsprüfung 
oder Hochschulprüfung nicht in Baden-Württemberg abgelegt haben, unterschiedliche Prüfungsanforderungen und Unterschiede in der Bewertung der Prüfungsleistungen berücksichtigt werden können, 

6. weitere Einzelheiten der Zulassung, insbesondere das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren einschließlich der Festsetzung von Ausschlußfristen.


(2)
Die Quoten und die Auswahlkriterien sind im Rahmen der Zulassungszahlen 

nach § 23 Abs. 2 so zu bestimmen, dass für sämtliche Bewerber unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in den einzelnen Ausbil​dungs​bereichen eine Aussicht besteht, nach Möglichkeit innerhalb einer zumutbaren Wartezeit in den Vorbereitungsdienst aufgenommen zu werden. Zu diesem Zweck kann geregelt werden, daß bei der Auswahl nach der Wartezeit 

1. die Noten der Ersten Staatsprüfung oder Hochschulprüfung entsprechend der Dauer der Wartezeit angemessen verbessert werden und die Ausbildungsplätze gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b nach dem sich hieraus ergebenden Rang der Bewerber verteilt werden oder

2. sämtliche Bewerber mit einer längeren Wartezeit den Vorrang vor Bewerbern mit einer kürzeren Wartezeit haben; bei Bewerbern mit gleicher Wartezeit werden die Ausbildungsplätze nach Eignung und Leistung vergeben. 

(3)
Anstelle des Losverfahrens nach § 23 Abs. 4 Satz 3 kann für Laufbahnen mit verschiedenen Fächern eine andere Regelung getroffen werden, wenn dadurch die vorhandenen Kapazitäten besser genutzt werden können; in diesem Rahmen können auch im Rang unmittelbar nachstehende Bewerber vorgezogen werden. 

Verordnung des Kultusministeriums über die Zulassung zu den

Vorbereitungsdiensten für die Lehrämter
vom 25. Oktober 1994

zuletzt geändert durch:

Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die Zulassung zu den Vorbereitungsdiensten für die Lehrämter

vom 28.Mai 1999 (Gbl. S.260, K.u.U.1999, S.161)

Aufgrund von § 24 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung vom 

8.Oktober 1979 (GBl. S.398), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Zweiten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 7. Februar 1994 (GBl. S.73), wird im Benehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium verordnet:

§ 1
Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für die Zulassung zu den Vorbereitungsdiensten für die Lehrämter an Gymnasien, beruflichen Schulen, Realschulen, Grund- und Hauptschulen und Sonderschulen, sofern die Zahl der höchstens aufzunehmenden Bewerber (Zulassungszahl) festgesetzt wird.

§ 2
Beschränkung der Zulassung, Festsetzung von Quoten
Die Zulassungszahlen und die Quoten für die Vergabe der Ausbildungsplätze nach Eignung und Leistung, Wartezeit und Härte werden längstens für die im Zeitraum des folgenden Jahres bevorstehenden Zulassungstermine durch gesonderte Rechtsverordnung festgesetzt.

§ 3 
Antragsfristen, Termine, Zulassungsantrag
(1)
Der Antrag auf Zulassung zu den mit dem Schuljahr beginnenden Vorberei-tungsdiensten ist bis zum 01. März des betreffenden Jahres zu stellen. Der Antrag auf Zulassung zu den mit dem Schulhalbjahr beginnenden Vorbereitungsdiensten ist bis zum 01. September des Vorjahres zu stellen.

(2)
Der Zulassungsantrag ist unter Verwendung des amtlichen Vordrucks bei dem Oberschulamt einzureichen, in dessen Bezirk die in erster Linie gewünschte Stätte der theoretischen Ausbildung liegt. Dem Zulassungsantrag ist das Zeugnis über die für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst geforderte Prüfung in amtlich beglaubigter Ablichtung beizufügen. 

(3)
Zulassungsanträge, die verspätet eingehen, die der Form des Absatzes 2 nicht entsprechen oder denen das Zeugnis nicht beiliegt, werden in das Auswahlverfahren nicht einbezogen. Form- und fristgerecht gestellte Zulassungsanträge von Bewerbern, die zu den in Absatz 1 genannten Terminen in Baden-Württemberg die Erste Staatsprüfung noch nicht abgeschlossen haben, werden noch in das Auswahlverfahren einbezogen, wenn die Prüfungsergebnisse dem Oberschulamt bis zum 15. Juni des betreffenden Jahres oder 15. November des Vorjahres vorliegen. Für den Bereich der beruflichen Schulen müssen dem Oberschulamt die Ergebnisse der Ersten Staatsprüfung, der Diplomhandelslehrerprüfung, der Diplomgewerbelehrerprüfung oder der Hochschulabschlußprüfung bis zum 30. Juni des betreffenden Jahres vorliegen.

(4)
Dem Zulassungsantrag sind ferner beizufügen

1. von Bewerbern, die einen Härteantrag stellen, Nachweise über die Tatsachen, mit denen sie das Vorliegen eines besonderen persönlichen oder sozialen Härtefalls begründen,

2. von Bewerbern, die eine Dienstpflicht nach Artikel 12a Abs. 1 oder 2 des Grundgesetzes erfüllt oder eine mindestens zweijährige Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes geleistet oder das freiwillige soziale Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder das freiwillige ökologische Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres abgeleistet haben, entsprechende amtliche Nachweise,

3. von Bewerberinnen, die für sich die Rechte aus § 125 b des Beamtenrechtsrahmengesetzes geltend machen, entsprechende amtliche Nachweise,

4. von Bewerbern, die Tatsachen für eine besondere Dringlichkeit für die Zuweisung an einen bestimmten Ausbildungsort geltend machen, entsprechende Nachweise über diese Tatsachen. 

Soweit die Nachweise nach Nummer 1 bis 4 bis zu den in Absatz 1 genannten Terminen nicht vorliegen, werden sie nicht berücksichtigt. 

§ 4 
Auswahlkriterien
(1)
Für die Auswahl nach Eignung und Leistungen gilt folgendes:

1. Beim Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien ist die Durchschnittsnote maßgebend, die sich aus den Noten in den Fächern ergibt, in denen die Prüfung abgelegt werden muss, um in Baden-Württemberg zum Vorbereitungsdienst zugelassen zu werden. Bei Bewerbern mit aus schulischen Gründen erwünschten Fächerverbindungen aus drei Fächern ist die Durchschnittsnote aus diesen Fächern maßgebend. Besteht dabei die Fächerverbindung aus Hauptfächern und Beifächern, so zählen Hauptfach-noten doppelt und Beifachnoten einfach. Bei Bewerbern mit der Künstlerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien zählt die Note für die praktische Prüfung doppelt, die Note für Kunstbetrachtung oder Musikgeschichte und Musikpädagogik sowie die Note für das wissenschaftliche Beifach einfach. Bewerber, die eine Erweiterungsprüfung in einem weiteren Unterrichtsfach mit Hauptfach​anforderungen abgelegt haben, können bis zum Bewerbungs​schluß die Fächerverbindung benennen, in der sie den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ablegen wollen.

2. Beim Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen haben die Bewerber Vorrang, die eine Lehramtsprüfung abgelegt haben oder nach Maßgabe der für sie geltenden Prüfungsordnung auch in Erziehungswissenschaften ausgebildet wurden. 

Im Übrigen ist maßgebend


a) bei Bewerbern mit einer Ersten Staatsprüfung die Durchschnittsnote, die 
    sich aus den Noten in den Fächern ergibt, in denen der Bewerber die 
    Prüfung abgelegt haben muss, wenn er in Baden-Württemberg zum Vor-
    bereitungsdienst zugelassen werden will,


b) bei Bewerbern mit der Diplomhandelslehrerprüfung oder der Diplomge-
    werbelehrerprüfung die Durchschnittsnote, die sich aus den Noten in 
    den Fächern, in denen die Bewerber auszubilden sind, und aus der Note 
     in Erziehungswissenschaft ergibt,


c) bei Bewerbern mit einer Diplomprüfung die Gesamtnote.

3.
Bei den Vorbereitungsdiensten für das Lehramt an Realschulen, an Grund- 
und Hauptschulen und an Sonderschulen ist die Gesamtnote der Ersten 
Staatsprüfung maßgebend. Bei Bewerbern mit mehr als drei Unterrichtsfä-
chern sind bei der Berechnung der Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung 
die drei Unterrichtsfächer zu berücksichtigen, für die die Zulassung bean-
tragt wird.

(2)
Bei Auwahl nach Wartezeit wird die nach Absatz 1 maßgebende Note zu-grunde gelegt, die für jede aus Mangel an Ausbildungsplätzen erfolglose Bewerbung um 0,25 verbessert wird. 

(3)
Vor der Durchführung des Losverfahrens nach § 23 Abs. 4 Satz 3 LBG wer-den die Bewerber ausgewählt, die bei gleichem oder unmittelbar nachstehendem Rang in ihrer Fächerkombination die wenigsten Fächer haben, bei denen die Bewerberzahl die Zahl der Ausbildungsplätze übersteigt. 

§ 5
Nachrückverfahren
(1)
Bei Nichtantreten des zugewiesenen Ausbildungsplatzes zu Beginn des Vor-bereitungsdienstes wird die Zulassung unwirksam, sofern nicht auf Antrag von dem zuständigen Oberschulamt vor Beginn des Vorbereitungsdienstes gestattet wurde, zu einem späteren Zeitpunkt in den Vorbereitungsdienst einzutreten. 

(2)
Das Auswahlverfahren für die Besetzung frei gebliebener oder frei geworde-ner Ausbildungsplätze ist spätestens eine Woche nach Beginn des jeweiligen Vorbereitungsdienstes abzuschließen. 

§ 6
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 01. Januar 1995 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landesregierung über die Zulassung zu den Vorbereitungsdiensten für die Lehrämter an Gymnasien, beruflichen Schulen, Realschulen und Sonderschulen vom 15.Mai 1979 (GBl. S.238) außer Kraft. 

Verordnung des Kultusministeriums über die Zulassungszahlen und Quoten 1999 für die Vorbereitungsdienste für die Lehrämter an Gymnasien und beruflichen Schulen *)

Vom 4. Juni 1999 (GBl. S.261, K.u.U. 1999 S.160)

Aufgrund von § 24 des Landesbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung vom 

19. März 1996 (GBl. S.286) in Verbindung mit § 2 der Verordnung des Kultusministeriums über die Zulassung zu den Vorbereitungsdiensten für die Lehrämter vom 25. Oktober 1994 (GBl. S.599, K.u.U. S.535) wird im Benehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium verordnet:

§ 1
Festsetzung von Zulassungszahlen
(1) Die Zulassungszahlen für die im September 1999 beginnenden Vorbereitungsdienste für die Lehrämter an Gymnasien und beruflichen Schulen werden in Übereinstimmung mit dem Staatshaushaltsplan 1998/99 festgesetzt.

(2) Für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien stehen 1480 Stellen und für den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen 521 Stellen zur Verfügung. Diese Stellenzahlen sind zugleich die Zahlen der jeweils höchstens aufzunehmenden Bewerber.

§ 2
Quoten für die Vergabe der Ausbildungsplätze

Gehen für die in § 1 genannten Vorbereitungsdienste mehr Bewerbungen ein, als Ausbildungsplätze vorhanden sind, so werden die Ausbildungsplätze nach Berücksichtigung der bevorrechtigten Bewerbungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 LBG und 

§ 125 b des Beamtenrechtsrahmengesetzes nach folgenden Quoten vergeben:

1. 65 vom Hundert nach Eignung und Leistung;

2. 30 vom Hundert nach Wartezeit;

3. 5 vom Hundert für Härtefälle.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Festsetzung der Zulassungszahlen und der Quoten für die Vergabe der Ausbildungsplätze für die im September 1998 beginnenden Vorbereitungsdienste für die Lehrämter an Gymnasien und beruflichen Schulen vom 2. Juli 1998 (Gbl. S. 400, K.u.U. 261) außer Kraft.

*) Die fächerbezogenen Zulassungszahlen für das Lehramt an beruflichen Schulen sind hier nicht wiedergegeben.
6.
Organisationsstatut der Staatlichen Seminare


für Schulpädagogik

1.
Verwaltungsvorschrift vom 14. 02. 1979 (K.u.U. S. 268), geändert durch:

2.
Verwaltungsvorschrift vom 28. 11. 1994 (K.u.U. 1995 S. 16)

3.
Verwaltungsvorschrift vom 11. 09. 1999 (K.u.U. 1999 S.205)

§ 1
Name und Rechtsnatur der Seminare
Die Staatlichen Seminare für Schulpädagogik (Seminare) sind nichtrechtsfähige Anstalten des Landes. Sie unterstehen der Aufsicht der Oberschulämter.

§ 2
Aufgaben
(1)
Den Seminaren obliegt es, die Beamten in den Vorbereitungsdiensten für dieLehrämter (Lehramtsanwärter) auszubilden, soweit ihnen diese Ausbildung nach den geltenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen übertragen ist; die Einbeziehung weiterer Vorbereitungsdienste bedarf der Zustimmung der Landesregierung. Diese Ausbildung soll die Lehramtsanwärter zur Unterrichtung und Erziehung der Schüler befähigen.

Sie umfasst

1. Lehrveranstaltungen
(
in Erziehungswissenschaften,
(
in den Didaktiken der Unterrichtsfächer,
(
in sonstigen von der Ausbildungs- und Prüfungsordnung

vorgeschriebenen Gebieten;

2. in enger Verbindung mit der Schule
die Einführung in die Praxis der Erziehung und des Unterrichts.


(2)
Die Seminare haben ferner die Aufgabe,

1. mit den Universitäten in den Lehramtsstudiengängen nach § 34 Abs. 2 des Universitätsgesetzes insbesondere bei der Ausbildung der Lehramtsbewerber in Fachdidaktik zusammenzuwirken,

2. bei der Fortbildung der Lehrer mitzuwirken.


(3)
Das Kultusministerium kann die Seminare beauftragen,

· an der Entwicklung von Lehr- und Bildungsplänen sowie der wissenschaftlichen Begleitung von Schulversuchen mitzuwirken

· einzelne Forschungsvorhaben im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben durchzuführen.

Umfang und Art der übertragenen Aufgaben werden vom Kultusministerium bestimmt.


(4)
Die Seminare wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander so-

wie mit Hochschulen und mit staatlichen oder staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammen.

§ 3
Organisation
(1)
Jedes Seminar wird von einem Direktor geleitet. Werden an einem Seminar

Lehramtsanwärter für verschiedene Lehrämter ausgebildet, kann das Seminar in Abteilungen gegliedert werden. Ist es in Abteilungen gegliedert, ist der Direktor zugleich Leiter einer Abteilung. Er ist für die Durchführung der gemäß 

§ 2 dem Seminar obliegenden Aufgaben verantwortlich und insoweit gegenüber den übrigen Angehörigen des Seminars weisungsberechtigt. 

(2)
Der Direktor hat einen ständigen Vertreter, dem er Geschäfte zur laufenden 

Bearbeitung übertragen kann. 

 (3)
An jedem Seminar wird eine Seminarkonferenz gebildet. Ihr gehören an:

1. der Direktor als Vorsitzender,

2. der ständige Vertreter und die Fachberater und Fachleiter,

3. die im Rahmen des Hauptamtes überwiegend am Seminar tätigen Lehrbeauftragten,

4. gewählte Vertreter der Lehramtsanwärter für jeden Ausbildungskurs am
Seminar im Verhältnis 1 : 30.


Die Seminarkonferenz wirkt beratend mit bei

1. Entscheidungen über die Organisation, der Veranstaltungen und des Arbeitsablaufs im Seminar,

2. der Aufstellung von Vorschlägen über die Bereitstellung und Verwendung von Haushaltsmitteln,

3. grundsätzlichen Fragen der Ausbildung.


(4)
Die Einzelheiten der inneren Gliederung der Seminare, der Errichtung, Zu-sammensetzung, Zuständigkeit und des Verfahrens der Seminarkonferenz sowie die Wahl der Vertreter der Lehramtsanwärter in die Seminarkonferenz regelt das Kultusministerium. 

§ 4
Lehrkörper
(1)
Der Lehrkörper der Seminare besteht aus dem Direktor und seinem ständigen 


Vertreter, den Fachberatern, den Fachleitern und den Lehrbeauftragten.

(2)
Die Fachberater sind verpflichtet, die Aufgaben nach § 2 Abs. 1 bis Abs. 3 

wahrzunehmen sowie an der Durchführung der Lehramtsprüfungen mitzuwirken.

(3)
Die Fachleiter und Lehrbeauftragten sind verpflichtet, die Aufgaben nach § 2

Abs. 1 wahrzunehmen und bei der Durchführung der Lehramtsprüfungen mitzuwirken.

(4)
Die Fachberater und Fachleiter sind grundsätzlich verpflichtet, im Rahmen 

ihres Hauptamtes an Schulen zu unterrichten. Von dieser Verpflichtung ist der Seminarleiter ausgenommen.

(5)
Die Fachleiter müssen nach ihrer Vorbildung, Eignung und Befähigung den an 

ihre Tätigkeit zu stellenden Anforderungen genügen. 

Sie müssen

1. ein ihrem Lehrauftrag entsprechendes Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule mit überdurchschnittlichem Ergebnis abgeschlossen haben,

2. die Befähigung für ein Lehramt durch ein überdurchschnittliches Zweites Examen (Pädagogische Prüfung) nachgewiesen haben,

3. eine ihren Aufgaben förderliche mindestens fünfjährige Unterrichtserfahrung als Lehrer besitzen. 

Die Fachberater müssen darüber hinaus ihre Befähigung durch eine mindestens dreijährige erfolgreiche Tätigkeit an einem Seminar oder durch gleichwertige Leistungen nachweisen.

§ 5
Inkrafttreten: Das Organisationsstatut tritt am 01. Februar 1979 in Kraft.

7.
Anschriften der Staatlichen Seminare für Schul-


pädagogik

79117 Freiburg,
Kunzenweg 21, Fon (0761) 6 82-2 74, Fax 6 82-4 83

Mail: Poststelle@Seminar-GymSoS-FR.KV.BWL.de
Direktor: Prof. Markus Frommhold
78628 Rottweil,
Königstraße 31, Fon (0741) 2 43-25 90 / 25 99, Fax 1 59 58




Mail: Poststelle@Seminar-Gym-RW.KV.BWL.de
Direktor: Prof. Manfred Schnopp
69120 Heidelberg,
Keplerstraße 87, Fon (06221) 4 77 - 6 51, Fax 4 77 - 4 36




Mail: Poststelle@Seminar-GymSoS-HD.KV.BWL.de
Direktorin: Prof. Dr. Margarete Kraft
76133 Karlsruhe,
Bismarckstraße 10, Fon (0721) 9 25 - 57 00, Fax 9 25 - 57 03




Mail: Poststelle@Seminar-Gym-KA.KV.BWL.de
Direktor: Prof. Volker Huwendiek
73732 Esslingen,
Flandernstraße 101, Fon (0711) 3 97 - 46 01, Fax 3 97 - 46 04




Mail: Poststelle@Seminar-Gym-ES.KV.BWL.de
Direktorin: Prof. Dr. Erika Hahn
74081 Heilbronn,
John-F.-Kennedy-Str.14/1, Fon (07131) 1 04 - 28 00, Fax - 28 28




Mail: Poststelle@Seminar-Gym-HN.KV.BWL.de
Direktor: Prof. Hans Herzinger
70174 Stuttgart,
Hohe Straße 1, Fon (0711) 123 - 40 45, Fax 29 34 58




Mail: Poststelle@Seminar-Gym-S.KV.BWL.de
Stuttgart I, Direktor: Prof. Roland Häcker
70174 Stuttgart,
Hohe Straße 1, Fon / Fax (0711) 1 23 - 40 75




Mail: Poststelle@Seminar-GymSoS-S.KV.BWL.de
Stuttgart II, Direktor: Prof. Dr.Wolfgang Schöberle 

72072 Tübingen,
Mathildenstraße 32, Fon (07071) 9 19 - 1 00, Fax 9 19 - 1 88




Mail: Poststelle@Seminar-Gym-TUE.KV.BWL.de
Direktor: Prof. Hartmut Ebke
88250 Weingarten, St.-Longinus-Straße 3, Fon (0751) 50 14 - 90, Fax 50 14 –99




Mail: Poststelle@Seminar-BSGym-WGT.KV.BWL.de
Direktor: Prof. Dr. Harald Görlich,

stv. Direktor u. Ltr. Gymn. Bereich: Prof. Dr. Manfred Thierer
8.
Das Landeslehrerprüfungsamt beim KM

und seine Außenstellen bei den Oberschulämtern

Landeslehrerprüfungsamt beim KM (Referat 23 Lehrerbildung u. Lehrerprüfung)
70173 Stuttgart,
Königstraße 44, Fon (0711) 2 79 - 26 70 u. – 28 41,

Fax 2 79 - 28 77




Mail des KM: poststelle@km.kultusvw.bwl.de

Leiter: LMR Ulrich Lübke
Außenstellen des Landeslehrerprüfungsamtes bei den Oberschulämtern:

79098 Freiburg,
Eisenbahnstraße 68, Fon (0761) 28 25 - 4 54, Fax 28 25 - 4 58




Mail des OSA: Poststelle@OSAF.KV.BWL.de
Leiterin: RSD’in Verena Göttsching 

76133 Karlsruhe,
Kreuzstraße 11, Fon (0721) 9 26 - 45 00, Fax 9 26 - 43 93




Mail des OSA: Poststelle@OSAK.KV.BWL.de
Leiter: RSD Dr.Johannes Beichel
70176 Stuttgart,
Breitscheidstraße 42, Fon (0711) 66 70 - 4 84, Fax 66 70 - 4 89




Mail des OSA: Poststelle@OSAS.KV.BWL.de
Leiter: LRSD Dr.Hans Ankersdorfer
72074 Tübingen,
Keplerstraße 2, Fon (07071) 2 00 - 21 08, Fax 2 00 -20 04




Mail des OSA: Poststelle@OSAT.KV.BWL.de
Leiter: LRSD Edwin Staudacher.

Weitere Informationen (Aktualisierungen!), Web-Auftritte der Seminare u.a.m. finden sich im Web-Auftritt des Kultusministeriums unter

http://www.kultusministerium.baden-wuerttemberg.de/

